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Der Kollektivvertrag wird abgeschlossen zwischen dem Verein karitativer Arbeitgeber*innen, kurz 

VkA*, 1160 Wien, Albrechtskreithgasse 19-21, einerseits und der Gewerkschaft GPA, Wirtschaftsbe-

reich Kirchen und Religionsgemeinschaften und deren Einrichtungen, 1030 Wien, Alfred-Dallinger-

Platz 1, sowie der Gewerkschaft VIDA, Fachbereich Soziale Dienste, 1020 Wien, Johann-Böhm-Platz 

1, andererseits. 

A. GELTUNGSBEREICH 

A.1. GELTUNGSBEREICH 

 

A.1.1. Räumlich 

Für das gesamte Bundesgebiet Österreich. 

A.1.2. Fachlich 

Für die Mitglieder des Vereines karitativer Ar-

beitgeber*innen. 

A.1.3. Persönlich 

Für alle Lehrlinge und Beschäftigten der Mit-

glieder des Vereines karitativer Arbeitge-

ber*innen. 

Für Transitbeschäftigte, das sind Beschäf-

tigte, die in eigenen, vom AMS beauftragten 

Maßnahmen (auch bei Cofinanzierung durch 

andere Träger wie Länder, Sozialministeri-

umservice, Europäischer Sozialfonds) bei ein-

fachen Tätigkeiten unter arbeitsmarktähnli-

chen Rahmenbedingungen auf der Basis einer 

Zuweisung durch das AMS mit dem Ziel der In-

tegration am Arbeitsmarkt über einen be-

stimmten befristeten Zeitraum (nicht nur 

stundenweise) beschäftigt und betreut wer-

den, finden folgende Abschnitte des Kollektiv-

vertrages keine Anwendung: 

A.3.  Gleichstellung von Arbeiter*innen 

und Angestellten 

B.2.   Anrechnung von Vordienstzeiten 

und Urlaubsanspruch 

C.2.4. Gleitende Arbeitszeit 

C.4.  Sonderbestimmungen für Mobile 

Dienste 

D.3.  Sabbatical (Berufspause) 

E.1.  Gehalt und Entgelt – allgemeine 

Regelungen 

E.2.  Verwendungsgruppen 

E.3.  Tabellen 

E.4.  Zulagen und Zuschläge (ausge-

nommen Zulage gem. E.4.11.) 

F.1.  Kündigung 

G.1.  Bildung 

G.3.  Supervision 

H.  Übergangsregelungen 

Die Entlohnung der Transitbeschäftigten er-

folgt gem. Abschnitt E.7. 

Zur Gänze vom Geltungsbereich dieses Kol-

lektivvertrages ausgenommen sind: 

a) Beschäftigte von (Sonder-)Kindergärten 

sowie von bettenführenden Krankenan-

stalten. 

b) Praktikant*innen sowie Volontär*innen.  

Volontär*in ist, wer sich kurzfristig aus-

schließlich zu Ausbildungszwecken in ei-

ner Einrichtung aufhält; ein geringes Ent-

gelt ("Taschengeld") steht einem Volonta-

riat nicht entgegen.  

Praktikant*in ist, wer im Rahmen einer 

schulischen oder universitären Ausbildung 

aufgrund eines Lehrplanes bzw einer Stu-

dienordnung verpflichtet ist, praktische 

Tätigkeiten nachzuweisen. 

c) Beschäftigungsverhältnisse, die primär auf 

die Integration der Beschäftigten in die Ar-

beitswelt abzielen, deren Arbeitsverhältnis 

zB auf Basis eines Kostenersatzes nach den 

Sozialhilfe- und/oder Behindertengeset-

zen der Bundesländer begründet wurde 

bzw deren Beschäftigung auf Basis einer 
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Zuweisung durch einen Kostenträger (Ar-

beitsmarktservice, Sozialversicherungs-

träger, Sozialministeriumservice, etc) Qua-

lifizierungsmaßnahmen zum Inhalt haben. 

d) Lehrpersonal an Schulen, das nach öffent-

lich-rechtlichen Normen bezahlt wird (Lan-

des- bzw Bundesschema). 

Hinsichtlich dieser Beschäftigtengruppen 

können Betriebsvereinbarungen geschlossen 

werden. 

A.2. GELTUNGSBEGINN UND DAUER 

A.2.1. Dieser Kollektivvertrag tritt mit 

1.1.2025 in Kraft und wird auf unbestimmte 

Zeit abgeschlossen. Mit Inkrafttreten dieses  

Kollektivvertrages verlieren die Bestimmun-

gen des bisher gültigen Kollektivvertrages 

vom 1.1.2024 ihre Gültigkeit. 

A.2.2. Der Kollektivvertrag kann von beiden 

vertragsschließenden Parteien unter Einhal-

tung einer 3-monatigen Kündigungsfrist zu je-

dem Monatsletzten mittels eingeschriebenen 

Briefes gekündigt werden. 

A.3. GLEICHSTELLUNG VON ARBEITER*INNEN UND ANGESTELLTEN 

Alle Arbeiter*innen, die bei einem Mitglied des Vereines karitativer Arbeitgeber*innen beschäftigt 

werden und in den Geltungsbereich fallen, unterliegen dem Angestelltengesetz und werden in Folge 

wie auch alle Angestellten als Beschäftigte bezeichnet. 

B. BEGINN DES DIENSTVERHÄLTNISSES 

B.1. DIENSTZETTEL 

Den Beschäftigten ist bei Arbeitsantritt eine schriftliche Aufzeichnung über die wesentlichen Rechte 

und Pflichten aus dem Arbeitsvertrag (Dienstzettel) auszuhändigen. 

Diese Verpflichtung entfällt, wenn ein schriftlicher Arbeitsvertrag alle notwendigen Angaben enthält. 

B.2. ANRECHNUNG VON VORDIENSTZEITEN UND URLAUBSANSPRUCH 

B.2.1. Regelungen für Einstufungszwecke 

Die Beschäftigten sind spätestens bei Ab-

schluss des Arbeitsvertrages nach Vordienst-

zeiten (unselbstständige und selbstständige 

Tätigkeiten), die bei der Berechnung der 

Berufsjahre von Bedeutung sein können, zu 

befragen. 

B.2.2. Facheinschlägige Vordienstzeiten 

werden zur Gänze, höchstens aber im Ge-

samtausmaß von 10 Jahren (bei Eintritt in das 

Arbeitsverhältnis vor dem 1.2.2017 im Ge-

samtausmaß von 8 Jahren) angerechnet. 

B.2.3. Falls keine oder weniger als 10 Jahre 

(bzw 8 Jahre bei Eintritt in das Arbeitsverhält-

nis vor dem 1.2.2017) facheinschlägige Vor-

dienstzeiten vorliegen, sind andere Vordienst-

zeiten im Ausmaß von höchstens 8 Jahren zur 

Hälfte anzurechnen. Die gemeinsame Ober-

grenze für die angerechneten Vordienstzeiten 

beträgt dabei höchstens 10 Jahre (bzw 8 

Jahre bei Eintritt in das Arbeitsverhältnis vor 

dem 1.2.2017). 

B.2.4. Im Rahmen der Bestimmungen B.2.2. 

und B.2.3. wird Zivildienst bzw ein freiwilliges 
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soziales Jahr als facheinschlägige oder sons-

tige Vordienstzeit angerechnet (bei Eintritt in 

das Arbeitsverhältnis ab dem 1.3.2019). 

B.2.5. Anzurechnende Vordienstzeiten sind 

bei Abschluss des Dienstverhältnisses zu bele-

gen. 

Sofern Vordienstzeiten lediglich angemeldet 

wurden, sind sie innerhalb von zwei Monaten 

nach Dienstantritt nachzuweisen. Die Einrei-

hung in die entsprechend höhere Gehalts-

stufe erfolgt in diesem Fall rückwirkend mit 

Beginn des Dienstverhältnisses. Werden Be-

lege erst nach der Zwei-Monats-Frist vorge-

legt, so ist die Einreihung in eine höhere Ge-

haltsstufe erst ab dem der Vorlage folgenden 

Monatsersten vorzunehmen. 

B.2.6. Nicht zu den Vordienstzeiten werden 

gerechnet: Schul- und sonstige Ausbildungs-

zeiten, (Bildungs-)Karenzurlaube sowie unbe-

zahlte Urlaube, Zivil- und Präsenzdienste (mit 

Ausnahme des Zivildienstes und des freiwilli-

gen sozialen Jahres gem. B.2.4.) sowie Dienst-

zeiten aufgrund eines geringfügigen Dienst-

verhältnisses. 

B.2.7. Urlaubsanspruch 

In Erweiterung zu § 3 Abs 3 UrlG sind Zeiten 

gem. Abs 2 Z 1, 5 und 6 bis zu 10 Jahren für den 

Anspruch auf die 6. Urlaubswoche anzurech-

nen. Die gemeinsame Höchstgrenze der An-

rechnung von Vordienstzeiten gem. § 3 Abs 3 

UrlG wird auf 10 Jahre erweitert. Dies gilt für 

Urlaubsansprüche, die ab dem 1. Jänner 2018 

neu entstehen. 

B.3. PFLICHTEN DER BESCHÄFTIGTEN  

B.3.1. Dienstverschwiegenheit 

Die Beschäftigten sind verpflichtet, über alle 

dienstlichen Angelegenheiten, soweit deren 

Geheimhaltung im Interesse ihrer Arbeitge-

ber*innen oder der Betreuten steht oder die 

ausdrücklich als vertraulich bezeichnet wor-

den sind, Verschwiegenheit zu bewahren. Die 

Verpflichtung zur Wahrung des Dienstgeheim-

nisses besteht auch nach Beendigung des 

Dienstverhältnisses weiter. 

B.3.2. Mitteilungspflicht 

Die Beschäftigten sind verpflichtet, alle Tatsa-

chen, die ihre dienstlichen Rechte und Pflich-

ten betreffen, wie zB Dienstverhinderung, Än-

derung des Wohnortes oder des Familienstan-

des unverzüglich ihren zuständigen Vorge-

setzten bekannt zu geben. 

Werdende Mütter haben, sobald ihnen der vo-

raussichtliche Geburtstermin bekannt ist, o-

der eine vorzeitige Beendigung der Schwan-

gerschaft eingetreten ist, ihren Arbeitge-

ber*innen hiervon schriftlich Mitteilung zu 

machen. Gleiches gilt für die Geburt des Kin-

des. 

Bei einer Dienstverhinderung infolge Krank-

heit oder Unfalls, die länger als drei Kalender-

tage dauert, haben die Beschäftigten eine 

ärztliche Bestätigung über die voraussichtli-

che Dauer der Arbeitsunfähigkeit vorzulegen. 

Kommen Beschäftigte ihrer diesbezüglichen 

Meldepflicht nicht nach, so verlieren sie für die 

Dauer der Säumnis den Anspruch auf Entgelt. 

B.3.3. Geschenkannahme 

Beschäftigte dürfen Abhängigkeitsverhält-

nisse betreuter Personen nicht durch Entge-

gennahme vermögenswerter Vorteile miss-

brauchen. Ebenso untersagt ist es, für sich o-

der Dritte Vorteile zu fordern, anzunehmen o-

der sich versprechen zu lassen (zB Firmenge-

schenke, Provisionen, etc). Dieses Verbot gilt 

auch für Begünstigung durch letztwillige Ver-

fügungen.  Arbeitgeber*innen können die 

Rückgabe des unrechtmäßig empfangenen 

Geschenks verlangen. Die Verschaffung oben 

beschriebener Vorteile stellt einen wichtigen 

Grund zur vorzeitigen Beendigung des Dienst-

verhältnisses (Entlassung) dar. 

B.3.4. Nebenbeschäftigung 

Die Ausübung einer Nebenbeschäftigung, die 

mit der Tätigkeit bei dem*der Arbeitgeber*in 

unvereinbar ist, ist nicht zulässig
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C. ARBEITSZEIT 

C.1. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN (INKL NACHTARBEIT UND INKL RUHEZEIT)

C.1.1. Wöchentliche Normalarbeitszeit; 

Teilzeitarbeit 

Die wöchentliche Normalarbeitszeit beträgt 

für Vollzeitbeschäftigte 37 Stunden. 

Teilzeitarbeit liegt vor, wenn die vereinbarte 

wöchentliche Normalarbeitszeit die durch 

diesen Kollektivvertrag für Vollzeitbeschäf-

tigte festgesetzte wöchentliche Normalar-

beitszeit unterschreitet. 

C.1.2. Das wöchentliche Beschäftigungsaus-

maß ist im Rahmen des Dienstvertrages zu 

verankern. Abänderungen sind einvernehm-

lich zwischen Arbeitgeber*in und Beschäftig-

ten schriftlich festzulegen.  

C.1.3. Die weiteren Bestimmungen dieses 

Abschnittes gelten für alle Beschäftigten, so-

fern auf deren Dienstverhältnis das AZG und 

das ARG zur Anwendung kommen.  

Abweichend gelten die Punkte C.6. "Recht auf 

Anhebung des Stundenausmaßes bei Teilzeit-

beschäftigten", C.7. "Persönliches Recht auf 

Mehrarbeit" und C.9. "Altersteilzeit" auch für 

Beschäftigte, deren Dienstverhältnis nicht 

dem AZG und ARG unterliegen. 

Für Beschäftigte, für die das KA-AZG zur An-

wendung kommt, gelangen folgende kollek-

tivvertraglichen Arbeitszeitregelungen dieses 

Abschnitts C zur Anwendung: C.3., C.3.1. bis 

C.3.8. (ausgenommen die Möglichkeit zur Aus-

dehnung des Durchrechnungszeitraums auf 

12 Monate mittels Betriebsvereinbarung) so-

wie C.5. bis C.9. 

C.2. SONDERBESTIMMUNGEN FÜR BÜRO- UND ALLGEMEINE DIENSTE 

C.2.1. Normalarbeitszeit 

Die tägliche Normalarbeitszeit beträgt für 

Vollzeitbeschäftigte maximal 9 Stunden (ohne 

Ruhepause). Die wöchentliche Normalar-

beitszeit darf durchschnittlich 37 Stunden 

nicht überschreiten. In einzelnen Wochen des 

Durchrechnungszeitraumes (C.2.3.) darf sie 

höchstens 48 Stunden erreichen. 

Durch Betriebsvereinbarung kann die tägliche 

Normalarbeitszeit auf 10 Stunden ausgedehnt 

werden, sofern die Wochenarbeitszeit auf 4 

zusammenhängende Tage regelmäßig ver-

teilt wird. 

Für Arbeitsstellen, bei denen Gleitzeit nicht 

möglich ist, kann durch Betriebsvereinbarung 

die tägliche Normalarbeitszeit auf der Basis 

eines Dienstplanes auf 10 Stunden ausge-

dehnt werden, sofern dadurch im Durchrech-

nungszeitraum längere zusammenhängende 

Freizeitperioden möglich werden. 

C.2.2. Lage der Arbeitszeit 

Die wöchentliche Normalarbeitszeit ist auf die 

einzelnen Arbeitstage des Zeitraumes Montag 

bis einschließlich Freitag einer Kalenderwo-

che zu verteilen. Durch Betriebsvereinbarung 

kann, wo es unbedingt notwendig ist, die Ver-

teilung auch auf die Werktage (Montag bis 

Samstag) einer Kalenderwoche erfolgen. Je-

doch muss gewährleistet sein, dass die Be-

schäftigten nur an 5, nach Möglichkeit zusam-

menhängenden, Werktagen einer Kalender-

woche beschäftigt werden. 

C.2.3. Durchrechnungszeitraum 

Der Durchrechnungszeitraum beträgt 3 Mo-

nate. In Tagesheimen oder in Einrichtungen, 

in denen Gleitzeit nicht möglich ist, kann am 

Ende jedes Durchrechnungszeitraums ein 

Zeitguthaben ("Rucksack"), begrenzt mit der 
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Höhe des 1,25 fachen des vereinbarten wö-

chentlichen Beschäftigungsausmaßes, maxi-

mal aber 37 Stunden, in den nächsten Durch-

rechnungszeitraum übertragen werden. In 

dieses Zeitguthaben sind restliche Zeitgutha-

ben aus vorangegangenen Durchrechnungs-

zeiträumen miteinzurechnen, sofern sie nicht 

abgegolten worden sind (mehrmalige Über-

tragbarkeit).  

Ein Zeitguthaben verringert nicht die verein-

barte Normalarbeitszeit des neuen Durch-

rechnungszeitraums. 

Für Betriebe mit einer mehr als einmonatigen 

zusammenhängenden Schließung kann 

durch Betriebsvereinbarung der Durchrech-

nungszeitraum auf bis zu 12 Monate ausge-

dehnt werden. Ebenso kann durch Betriebs-

vereinbarung für einzelne Beschäftigtengrup-

pen oder Einrichtungen bei durch Ferienbe-

trieb verringertem Arbeitsanfall der Durch-

rechnungszeitraum auf bis zu 12 Monate aus-

gedehnt werden. Werden Durchrechnungs-

zeiträume auf 12 Monate ausgedehnt, so sind 

allfällige Zeitguthaben (der Rucksack) jeden-

falls im nächsten Durchrechnungszeitraum 

als Zeitausgleich zu genehmigen. 

C.2.4. Gleitende Arbeitszeit 

Gleitende Arbeitszeit ist mittels Betriebsver-

einbarung zu regeln. Gleitende Arbeitszeit 

liegt vor, wenn die Beschäftigten innerhalb ei-

nes vereinbarten zeitlichen Rahmens Beginn 

und Ende ihrer täglichen Normalarbeitszeit 

selbst bestimmen können. Die tägliche Nor-

malarbeitszeit kann bis auf 10 Stunden, die 

wöchentliche Normalarbeitszeit bis auf 50 

Stunden verlängert werden. 

Zeitguthaben können bis zu 30 Stunden, Zeit-

schulden bis zu 20 Minusstunden in die jeweils 

nächste Gleitzeitperiode übertragen werden 

(mehrmalige Übertragbarkeit). Die Dauer ei-

ner Gleitzeitperiode kann bis zu 6 Monate be-

tragen. Die näheren Bestimmungen trifft eine 

Betriebsvereinbarung (Gleitzeitvereinbarung 

gem § 4b AZG), welche auch hinsichtlich der 

Übertragung von Zeitguthaben, sofern sie das 

wöchentliche Beschäftigungsausmaß nicht 

überschreiten, abweichende Bestimmungen 

enthalten kann. 

Bei verringertem Arbeitsanfall durch Ferien-

betrieb kann durch Betriebsvereinbarung für 

einzelne Beschäftigtengruppen oder Einrich-

tungen die Gleitzeitperiode auf bis zu 12 Mo-

nate ausgedehnt werden. 

C.3. SONDERBESTIMMUNGEN FÜR EINRICHTUNGEN MIT DAUERBETRIEB 

Diese gelten für jene Beschäftigten, deren Tä-

tigkeit zur Aufrechterhaltung des Betriebes 

ununterbrochen (7 Tage/Woche und bis zu 24 

Std/Tag) erforderlich ist (ausgenommen Mo-

bile Dienste). 

C.3.1. Normalarbeitszeit 

Die tägliche Normalarbeitszeit beträgt für 

Vollzeitbeschäftigte maximal 10 Stunden. Die 

wöchentliche Normalarbeitszeit darf durch-

schnittlich 37 Stunden nicht überschreiten, in 

einzelnen Wochen des Durchrechnungszeit-

raumes darf sie höchstens 48 Stunden errei-

chen. 

Darüber hinaus gilt:  

a) In Einrichtungen mit medizinischer Inten-

sivpflege und in stationären Einrichtungen 

für Menschen mit Behinderung kann durch 

Betriebsvereinbarung auf Basis von § 4a 

Abs 4 Z 2 AZG die tägliche Normalarbeits-

zeit auf bis zu 12 Stunden ausgedehnt wer-

den, wenn in der Betriebsvereinbarung ein 

Dienstplanmodell verankert wurde, durch 

das im Durchrechnungszeitraum mehrtä-

gig zusammenhängende Freizeitperioden 

möglich werden. 

b) Bei durchlaufendem "Radldienst" kann die 

tägliche Normalarbeitszeit an Wochenen-

den (Beginn des Nachtdienstes zum Sams-

tag bis zum Ende des Nachtdienstes zum 

Montag) und an Feiertagen (Beginn des 

Nachtdienstes zum Feiertag bis zum Ende 

des Nachtdienstes am folgenden Tag) bis 

zu 12 Stunden ausgedehnt werden, wenn 

dies durch Betriebsvereinbarung geregelt 

ist. 
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c) Höchstens zweimal pro Monat kann an ein-

zelnen Tagen die tägliche Normalarbeits-

zeit aus folgenden Gründen bis zu 12 Stun-

den ausgedehnt werden: Teambespre-

chungen, Hausversammlungen, arbeit-

nehmer*innenschutzrechtliche Unterwei-

sungen, Brandschutzschulungen. 

d) Die tägliche Normalarbeitszeit kann für Be-

schäftigte, welche dem KA-AZG unterlie-

gen, auf maximal 12 Stunden ausgedehnt 

werden. Eine Ausdehnung außerhalb von 

Wochenenden und Feiertagen setzt vo-

raus, dass dies auf freiwilliger Basis zwi-

schen Arbeitgeber*in und Arbeitnehmer*in 

vereinbart wurde. Die wöchentliche Nor-

malarbeitszeit darf durchschnittlich 37 

Stunden nicht überschreiten, in einzelnen 

Wochen des Durchrechnungszeitraumes 

darf sie höchstens 48 Stunden erreichen. 

Die Bestimmungen des C.3.9. zur Min-

destruhezeit finden im Falle dieser Be-

schäftigten keine Anwendung. 

C.3.2. Nachtarbeit 

Als Nacht gilt der Zeitraum von 22.00 Uhr bis 

06.00 Uhr. 

C.3.3. Arbeitsbereitschaft in erheblichem 

Umfang beim "wachen" Nachtdienst 

Die tägliche Normalarbeitszeit kann bei "wa-

chen" Nachtdiensten bis auf 12 Stunden (je-

doch nur im Nachtdienst selbst), die wöchent-

liche Normalarbeitszeit bis auf 48 Stunden 

ausgedehnt werden, wenn in die Arbeitszeit 

regelmäßig und in erheblichem Umfang Ar-

beitsbereitschaft fällt. 

C.3.4. Arbeitsbereitschaft in erheblichem 

Umfang beim "schlafenden" Nachtdienst 

Die tägliche Normalarbeitszeit kann bei 

"schlafenden" Nachtdiensten bis auf 12 Stun-

den (jedoch nur im Nachtdienst selbst), die 

wöchentliche Normalarbeitszeit bis auf 60 

Stunden ausgedehnt werden, wenn in die Ar-

beitszeit regelmäßig und in erheblichem Um-

fang Arbeitsbereitschaft fällt. 

C.3.5. Arbeitsbereitschaft in überwiegen-

dem Umfang 

Besteht die Arbeitszeit überwiegend aus Ar-

beitsbereitschaft und bestehen für die Be-

schäftigten während der Arbeitszeit beson-

dere Erholungsmöglichkeiten, kann durch Be-

triebsvereinbarung dreimal pro Woche eine 

Ausdehnung der täglichen Normalarbeitszeit 

bis zu 24 Stunden zugelassen werden. Dies al-

lerdings unter der Voraussetzung, dass durch 

ein arbeitsmedizinisches Gutachten festge-

stellt wurde, dass wegen der besonderen Ar-

beitsbedingungen die Beschäftigten im 

Durchschnitt nicht stärker gesundheitlich be-

lastet werden, als bei Ausübung derselben Tä-

tigkeit im Rahmen einer Verlängerung der 

Normalarbeitszeit im Sinne von C.3.3. und 

C.3.4. 

C.3.6. Lage der Arbeitszeit  

Die Arbeitszeit wird auf 7 Tage in der Woche so 

aufgeteilt, dass alle Beschäftigten 2 zusam-

menhängende Kalendertage pro Woche, 

diese in der Regel an 2 Wochenenden pro Mo-

nat, frei haben. 

Schließt die Ruhezeit an eine Nachtarbeit o-

der Nachtarbeitsbereitschaft an, die spätes-

tens um 9:00 Uhr zu enden hat, kann über Be-

triebsvereinbarung geregelt werden, dass an-

stelle der beiden zusammenhängenden Ka-

lendertage die wöchentliche Ruhezeit min-

destens 48 Stunden beträgt. 

Davon ausgenommen sind Arbeitsverhält-

nisse, in denen die Arbeitszeit ausschließlich 

für Wochenenden (Beginn des Nachtdienstes 

zum Samstag bis zum Ende des Nachtdienstes 

zum Montag) und/oder Feiertage (Beginn des 

Nachtdienstes zum Feiertag bis zum Ende des 

Nachtdienstes am folgenden Tag) vereinbart 

ist. Zusätzlich können von Montag bis Freitag 

Supervisionen, Teambesprechungen, Weiter-

bildungen, Fortbildungen und Schulungen ge-

plant werden. 

 

Die tägliche Normalarbeitszeit ist so einzutei-

len, dass höchstens eine Unterbrechung ein-

geplant ist. Eine zweite Unterbrechung kann 

nach Zustimmung des Betriebsrates für be-

stimmte Dienststellen eingeplant werden. 
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Zeiten solcher Unterbrechungen zählen nicht 

zur Arbeitszeit. 

C.3.7. Dienstpläne 

Beschäftigten, die nach Dienstplan arbeiten, 

ist 2 Wochen vor Beginn des Kalendermonats 

der für diesen Monat gültige Dienstplan zur 

Kenntnis zu bringen. 

C.3.8. Durchrechnungszeitraum 

Der Durchrechnungszeitraum beträgt 3 Mo-

nate. Am Ende jedes Durchrechnungszeit-

raums können Zeitguthaben ("Rucksack"), 

begrenzt mit der Höhe des 1,25 fachen des 

vereinbarten wöchentlichen Beschäftigungs-

ausmaßes, maximal aber 37 Stunden, in den 

nächsten Durchrechnungszeitraum übertra-

gen werden. In dieses Zeitguthaben sind rest-

liche Zeitguthaben aus vorangegangenen 

Durchrechnungszeiträumen miteinzurech-

nen, sofern sie nicht abgegolten werden 

(mehrmalige Übertragbarkeit).  

Ein Zeitguthaben verringert nicht die verein-

barte Normalarbeitszeit des neuen Durch-

rechnungszeitraums. 

Für Betriebe mit einer mehr als einmonatigen 

zusammenhängenden Schließung kann 

durch Betriebsvereinbarung der Durchrech-

nungszeitraum auf bis zu 12 Monate ausge-

dehnt werden. Ebenso kann durch Betriebs-

vereinbarung für einzelne Beschäftigtengrup-

pen oder Einrichtungen bei durch Ferienbe-

trieb verringertem Arbeitsanfall der Durch-

rechnungszeitraum auf bis zu 12 Monate aus-

gedehnt werden. Werden Durchrechnungs-

zeiträume auf 12 Monate ausgedehnt, so sind 

allfällige Zeitguthaben (der Rucksack) jeden-

falls im nächsten Durchrechnungszeitraum 

als Zeitausgleich zu genehmigen. 

C.3.9. Mindestruhezeit 

Durch Betriebsvereinbarung kann im Zusam-

menhang mit Nachtdiensten die tägliche Min-

destruhezeit höchstens 1x  wöchentlich zur 

freiwilligen Teilnahme an Dienstbesprechun-

gen oder Teamsupervisionen auf 9 Stunden 

reduziert werden, wenn eine andere tägliche 

oder wöchentliche Ruhezeit innerhalb der 

nächsten 7 Kalendertage um die Differenz auf 

elf Stunden verlängert wird und in der Be-

triebsvereinbarung zusätzliche Maßnahmen 

zur Sicherstellung der Erholung vereinbart 

werden. 

C.4. SONDERBESTIMMUNGEN FÜR MOBILE DIENSTE  

C.4.1. Normalarbeitszeit 

Die tägliche Normalarbeitszeit beträgt für 

Vollzeitbeschäftigte maximal 9 Stunden. An 

Samstagen, Sonntagen und gesetzlichen Fei-

ertagen kann die tägliche Normalarbeitszeit 

auf bis zu 10 Stunden ausgedehnt werden. Die 

wöchentliche Normalarbeitszeit beträgt für 

Vollzeitbeschäftigte 37 Stunden, in einzelnen 

Wochen des Durchrechnungszeitraumes bis 

zu 48 Stunden. 

Durch Betriebsvereinbarung kann die tägliche 

Normalarbeitszeit auf bis zu 10 Stunden aus-

gedehnt werden. 

C.4.2. Lage der Arbeitszeit 

Die Arbeitszeit wird auf 7 Tage in der Woche so 

aufgeteilt, dass alle Beschäftigten jeweils 2 zu-

sammenhängende Kalendertage pro Woche, 

diese in der Regel an 2 Wochenenden pro Mo-

nat frei haben.  

Davon ausgenommen sind Arbeitsverhält-

nisse, in denen die Arbeitszeit ausschließlich 

für Wochenenden (Beginn des Nachtdienstes 

zum Samstag bis zum Ende des Nachtdienstes 

zum Montag) und/oder Feiertage (Beginn des 

Nachtdienstes zum Feiertag bis zum Ende des 

Nachtdienstes am folgenden Tag) vereinbart 

ist. Zusätzlich können von Montag bis Freitag 

Supervisionen, Teambesprechungen, Weiter-

bildungen, Fortbildungen und Schulungen ge-

plant werden. 

 

Die tägliche Normalarbeitszeit ist so einzutei-

len, dass höchstens eine Unterbrechung ein-

geplant ist. Eine zweite Unterbrechung kann 

nach Zustimmung des Betriebsrates für be-

stimmte Einsatzstellen eingeplant werden. 

Zeiten solcher Unterbrechungen zählen nicht 

zur Arbeitszeit. 
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Fahrtzeiten (vom Einsatzort nach Hause und 

wieder zum Einsatzort) zwischen diesen ge-

teilten Diensten gelten als Arbeitszeit, sofern 

zwischen dem Ende des vor der Unterbre-

chung liegenden Dienstes einerseits und dem 

auf die Unterbrechung folgenden Dienstes an-

dererseits mehr als 1,5 Stunden liegen. 

C.4.3. Dienstpläne 

Die monatliche Arbeitszeit ist in Form eines 

Basisdienstplanes – jeweils 2 Wochen im Vor-

hinein – festzulegen. Bei erstmaligem Nicht-

antreffen eines*r Klienten*in ist die für diesen 

Einsatz vorgesehene Zeit als Arbeitszeit anzu-

rechnen. Nach Maßgabe der Möglichkeit ha-

ben die Beschäftigten ihre Vorgesetzten da-

von umgehend zu informieren. Der*die Arbeit-

geber*in ist berechtigt, bei unvorhersehbaren 

und unabwendbaren Ereignissen (insbeson-

dere bei Krankenhausaufenthalten oder bei 

Tod von Betreuten) die Lage der Arbeitszeit in 

Absprache mit den jeweils betroffenen Be-

schäftigten zu ändern. 

C.4.4. Wegzeiten 

Die Arbeitszeit beginnt am Dienstort bzw am 

ersten Einsatzort und endet nach Abschluss 

der Tätigkeit am letzten Einsatzort bzw am je-

weiligen Dienstort.  

C.4.5. Durchrechnungszeitraum 

Der Durchrechnungszeitraum beträgt 3 Mo-

nate. Am Ende jedes Durchrechnungszeit-

raums können Zeitguthaben ("Rucksack"), 

begrenzt mit der Höhe des 1,25 fachen des 

vereinbarten wöchentlichen Beschäftigungs-

ausmaßes, maximal aber 37 Stunden, in den 

nächsten Durchrechnungszeitraum übertra-

gen werden. In dieses Zeitguthaben sind rest-

liche Zeitguthaben aus vorangegangenen 

Durchrechnungszeiträumen miteinzurech-

nen, sofern sie nicht abgegolten werden 

(mehrmalige Übertragbarkeit).  

Ein Zeitguthaben verringert nicht die verein-

barte Normalarbeitszeit des neuen Durch-

rechnungszeitraums. 

Für Betriebe mit einer mehr als einmonatigen 

zusammenhängenden Schließung kann 

durch Betriebsvereinbarung der Durchrech-

nungszeitraum auf 12 Monate ausgedehnt 

werden. Ebenso kann durch Betriebsverein-

barung für einzelne Beschäftigtengruppen o-

der Einrichtungen bei durch Ferienbetrieb 

verringertem Arbeitsanfall der Durchrech-

nungszeitraum auf bis zu 12 Monate ausge-

dehnt werden. Werden Durchrechnungszeit-

räume auf 12 Monate ausgedehnt, so sind all-

fällige Zeitguthaben (der Rucksack) jedenfalls 

im nächsten Durchrechnungszeitraum als 

Zeitausgleich zu genehmigen. 

C.5. MEHRLEISTUNG; MEHRARBEITSSTUNDEN; ÜBERSTUNDEN 

C.5.1. Überstunden und Mehrarbeitsstun-

den 

Als Überstunden gelten jene Stunden, durch 

die die Grenzen der gesetzlichen (täglichen o-

der wöchentlichen) Normalarbeitszeit nach 

Maßgabe von Abschnitt "C" dieses Kollektiv-

vertrages überschritten werden. Überstunden 

sind grundsätzlich zu vermeiden. 

Für Vollzeitbeschäftigte, die in Durchrech-

nungszeiträumen gem. C.2. bis C.4. arbeiten, 

sind alle nicht übertragbaren Mehrleistungen 

als Überstunden abzurechnen. 

Als Mehrarbeitsstunden gelten die Differenz-

stunden zwischen der kollektivvertraglichen 

oder einzelvertraglich vereinbarten Wochen-

arbeitszeit zur gesetzlichen Wochenarbeits-

zeit. Im Fall einer Gleitzeitperiode gilt dies für 

die durchschnittlich erbrachte wöchentliche 

Arbeitszeit, wobei für die Bewertung übriges 

Zeitguthaben aus den vorangegangenen 

Gleitzeitperioden nicht dazuzurechnen ist. 

Für Teilzeitbeschäftigte, die in Durchrech-

nungszeiträumen gem. C.2. bis C.4. arbeiten, 

gilt dies ebenfalls für die durchschnittlich er-

brachte wöchentliche Arbeitszeit, wobei auch 

hier für die Bewertung übriges Zeitguthaben 

aus den vorangegangenen Durchrechnungs-
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zeiträumen nicht dazuzurechnen ist. (vgl. Bei-

spiel Anhang 5) Betriebliche Besserstellungen 

bleiben unberührt.  

Mehrleistungen, die keine Mehrarbeitsstun-

den sind, sind Überstunden. 

Mehrarbeits- und Überstunden sind nur dann 

zulässig, wenn sie von dem*der Arbeitge-

ber*in bzw. direktem*r Vorgesetzten*r aus-

drücklich angeordnet werden oder wenn sie 

zur Abwendung einer sonst drohenden erns-

ten Gefahr notwendig sind. 

Nicht als Überstunden gelten am Ende einer 

Gleitzeitperiode bestehende Zeitguthaben, 

die nach der Gleitzeitvereinbarung in die 

nächste Gleitzeitperiode übertragen werden, 

sowie am Ende eines Durchrechnungszeitrau-

mes gem. C.2. bis C.4. bestehende Zeitgutha-

ben, die in den nächsten Durchrechnungszeit-

raum übertragen werden.  

C.5.1.1. Abgeltung von Überstunden 

Die Abgeltung der Überstunden hat im Ver-

hältnis 1:1,5 (Stundensatz: monatliches 

Grundgehalt gem. Anhang 3a dividiert durch 

den Überstundenteiler mit einem Zuschlag 

von 50 Prozent) zu erfolgen. Der Überstunden-

teiler errechnet sich aus der kollektivvertrag-

lichen Normalarbeitszeit multipliziert mit 4,33 

(auf 2 Nachkommastellen kaufmännisch ge-

rundet), dh, ab 1.1.2022 beträgt der Überstun-

denteiler 160,21. Eine Abgeltung in Freizeit 

kann vereinbart werden. 

Eine Abgeltung in diesem Sinne ist jedenfalls 

nicht vorgesehen, solange und soweit eine 

Übertragungsmöglichkeit im Sinne der Ab-

schnitte C.2. bis C.4. besteht. 

C.5.1.2 Abgeltung von Mehrarbeitsstunden 

Mehrarbeitsstunden sind im Verhältnis 1:1,3 

abzugelten (Stundensatz: monatliches 

Grundgehalt gem. Anhang 3a dividiert durch 

den Mehrarbeitsstundenteiler mit einem Zu-

schlag von 30 Prozent). Der Mehrarbeitsstun-

denteiler errechnet sich aus dem vereinbarten 

wöchentlichen Stundenausmaß multipliziert 

mit 4,33 (auf 2 Nachkommastellen kaufmän-

nisch gerundet). Eine Abgeltung in Freizeit 

kann vereinbart werden. 

Zuschlagsfrei sind jedenfalls Zeitguthaben, 

die im Sinne der Abschnitte C.2. bis C.4. über-

tragen werden sowie Mehrarbeitsstunden, die 

aufgrund der Inanspruchnahme des persönli-

chen Rechts auf Mehrarbeit (siehe C.7.) er-

bracht werden. 

C.5.2 Zeitguthaben bei Durchrechnung 

für Teilzeitbeschäftigte 

Ist am Ende der Gleitzeitperiode bzw des 

Durchrechnungszeitraums mehr Zeitgutha-

ben vorhanden, als zuschlagsfrei übertragen 

werden kann, werden vorrangig die Stunden 

übertragen, die bei Nichtübertragbarkeit mit 

einem geringeren Zuschlag zu vergüten wä-

ren. Mehrarbeitsstunden sind vor Überstun-

den zu übertragen. Nicht übertragbare Stun-

den sind im Folgemonat samt Zuschlägen ab-

zugelten. (vgl. Beispiel Anhang 5) 

Im Einzelfall kann bereits übertragenes Zeit-

guthaben auf Antrag der*des jeweiligen Be-

schäftigten im Einvernehmen mit dessen*de-

ren Arbeitgeber*in mit einem Zuschlag von 

15% ausbezahlt werden. Eine diesbezügliche 

Vereinbarung ist zu dokumentieren. 

C.5.3. Auszahlung von Mehrleistungen 

Überstunden gem. C.5.1. erster Satz sowie de-

ren Zuschläge sind im Folgemonat auszuzah-

len.  

Durch Betriebsvereinbarung kann geregelt 

werden, dass die Zeit, die im Rahmen von 

Überstunden gem. C.5.1. erster Satz gearbei-

tet worden ist, in die zu leistende Normalar-

beitszeit miteingerechnet und nur die Zu-

schläge ausbezahlt werden. 

Nicht übertragbare Mehrarbeits- und Über-

stunden, die sich gem. C.2. bis C.4. aufgrund 

der Betrachtung des Durchrechnungszeit-

raums bzw der Gleitzeitperiode ergeben, sind 

mit der nächsten Gehaltszahlung nach dem 

jeweiligen Durchrechnungszeitraum auszu-

zahlen.  

Eine Abgeltung in Freizeit kann vereinbart 

werden. 



 

 

Kollektivvertrag des Vereins karitativer Arbeitgeber*innen, 2025 Seite 12 von 37 

C.6. RECHT AUF ANHEBUNG DES STUNDENAUSMAßES BEI TEILZEITBESCHÄFTIGTEN 

Teilzeitbeschäftigte haben das Recht auf An-

hebung ihres Beschäftigungsausmaßes, wenn 

sie im Beobachtungszeitraum von 6 Monaten 

im Durchschnitt mindestens 1 Stunde über ih-

rem vereinbarten Wochenstundenausmaß ar-

beiten.  

Das Ausmaß des Anspruchs entspricht der 

Hälfte der durchschnittlichen Mehrleistung 

pro Beobachtungszeitraum und Kalenderwo-

che abgerundet auf die nächste ½ Stunde.  

Durch diese Stundenanpassung darf die in 

diesem Kollektivvertrag vereinbarte wöchent-

liche Normalarbeitszeit nicht überschritten 

werden. Der Anspruch ist spätestens mit Be-

ginn des zweiten Monats nach Antragstellung 

umzusetzen. 

Es liegt an den Beschäftigten diesen Anspruch 

(gegebenenfalls auch im geringeren Ausmaß) 

geltend zu machen. Die Beschäftigten haben 

unverzüglich, längstens binnen 4 Wochen ab 

Information über den Anspruch diesen gel-

tend zu machen. 

 

 

 

C.7. PERSÖNLICHES RECHT AUF MEHRARBEIT 

Vollzeitbeschäftigte haben ein individuelles 

Recht die wöchentliche Arbeitszeitverpflich-

tung um 1 Mehrarbeitsstunde über die kollek-

tivvertragliche Normalarbeitszeit zu erhöhen. 

C.7.1. Geltendmachung in Betrieben mit 

Betriebsrat 

Für Vollzeitbeschäftigte (dh, mit einem wö-

chentlichen Beschäftigungsausmaß von 37 

Stunden) besteht die Möglichkeit der schriftli-

chen Geltendmachung des persönlichen 

Rechts auf Mehrarbeit unter Einhaltung einer 

sechswöchigen Ankündigungsfrist zum Ersten 

eines jeden Monats.  

Im Einvernehmen mit dem*der Arbeitge-

ber*in kann das persönliche Recht auf Mehr-

arbeit jederzeit von dem*der Beschäftigten 

geltend gemacht werden, wobei der Betriebs-

rat darüber zu informieren ist. 

Neu eintretende Beschäftigte können dieses 

persönliche Recht auf Mehrarbeit in der Pro-

bezeit zu dem auf deren Ablauf nächstfolgen-

den Monatsersten geltend machen. 

C.7.2. Geltendmachung in Betrieben ohne 

Betriebsrat 

Die Regelung gemäß C.7.1. gilt sinngemäß.  

Für die Geltendmachung des persönlichen 

Rechts auf Mehrarbeit bedarf es der Vereinba-

rungen mit der betreuenden Gewerkschaft 

bezüglich Betreuung und Datenweitergabe 

gem Anhang 4a und Anhang 4b. 

C.7.3. Informationsrecht und Widerruf 

Der Betriebsrat (bzw bei Betrieben ohne Be-

triebsrat die betreuende Gewerkschaft) ist un-

verzüglich durch die Arbeitgeber*innen über 

die lnanspruchnahme des persönlichen 

Rechts auf Mehrarbeit zu informieren. Die Be-

schäftigten haben das Recht, innerhalb von 2 

Wochen nach lnformation an den Betriebsrat 

(bzw an die betreuende Gewerkschaft) die 

Entscheidung für die lnanspruchnahme des 

persönlichen Rechts auf Mehrarbeit zu wider-

rufen. 

C.7.4. Auszahlung 

Bei lnanspruchnahme gebührt für diese 1 

Mehrarbeitsstunde kein Zuschlag. Diese ist 

stets mit dem Monatsgehalt auszubezahlen 

und nicht in den nächsten Durchrechnungs-

zeitraum bzw in die nächste Gleitzeitperiode 

übertragbar. 
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C.7.5. UGT 

Durch die lnanspruchnahme des Rechts auf 

persönliche Mehrarbeit wird das UGT (siehe H) 

um 2,7% erhöht. 

C.7.6. Verzicht 

Mit einer Ankündigungsfrist von 2 Monaten 

haben Beschäftigte das Recht, auf das persön-

liche Recht auf Mehrarbeit schriftlich zu ver-

zichten und zum darauffolgenden Monatsers-

ten nach Ablauf der Ankündigungsfrist auf die 

kollektivvertragliche wöchentliche Normalar-

beitszeit zurückzukehren. Der Betriebsrat 

(bzw die betreuende Gewerkschaft) ist unver-

züglich durch den*die jeweilige*n Arbeitge-

ber*in zu informieren, wenn die Ankündigung 

zum Verzicht eingebracht worden ist. 

C.8. RUFBEREITSCHAFT UND RESERVEDIENST 

a) Rufbereitschaft gilt nicht als Arbeitszeit. 

Rufbereitschaft liegt vor, wenn Beschäftigte 

außerhalb der vereinbarten Normalarbeits-

zeit für die Arbeitsaufnahme an einem nicht 

von dem*der Arbeitgeber*in bestimmten Ort 

erreichbar sind und innerhalb einer verhält-

nismäßig kurzen Zeit zum Arbeitsantritt bereit 

sind. 

In einer Betriebsvereinbarung ist der persönli-

che Geltungsbereich festzulegen.  

Rufbereitschaft außerhalb der Arbeitszeit 

kann innerhalb eines Zeitraumes von 3 Mona-

ten an 30 Tagen vereinbart werden. 

Rufbereitschaft außerhalb der Arbeitszeit darf 

nur während 2 wöchentlichen Ruhezeiten pro 

Monat vereinbart werden. In der Regel sind 

die 2 Wochenenden pro Monat, die gem. C.3.6. 

und C.4.2. arbeitsfrei sind, auch frei von Ruf-

bereitschaft. 

Telefonische Anfragen bzw telefonische Erle-

digungen im Ausmaß von bis zu 15 Minuten 

pro Kalendertag der Rufbereitschaft sind in 

der Abgeltung gem. E.6. enthalten. Darüber 

hinausgehende Arbeitsleistung (intensive te-

lefonische Interventionen, Wegzeit zur Ar-

beitsstelle und zurück) sowie die Einsatzzeit 

werden als Arbeitszeit entlohnt. Für Arbeits-

aufnahmen in der Nacht (zwischen 22.00 Uhr 

und 6.00 Uhr) gebührt eine Abgeltung gem. 

E.4.1.3. bzw E.4.1.4. 

Anfallende Reisekosten werden vergütet. 

 

b) Reservedienst ist die Bereitschaft zur Über-

nahme von Diensten im Bedarfsfall. Über eine 

Betriebsvereinbarung können im Rahmen der 

Dienstplanung und im Einvernehmen mit den 

Beschäftigten mittels Rufbereitschaft Reser-

vedienste geplant werden. Diese können auch 

bereits im Vorhinein abgerufen werden. In 

diesem Fall sind die Wegzeiten nicht als Ar-

beitszeit zu entlohnen.  

In Betrieben ohne Betriebsrat ist das Einver-

nehmen zur grundsätzlichen Bereitschaft zu 

Reservediensten im Rahmen der Dienstpla-

nung sowie die Vorgehensweise bei Reserve-

diensten mit der*dem Beschäftigten schrift-

lich herzustellen und umgehend der zuständi-

gen Gewerkschaft zu übermitteln. 

C.9. ALTERSTEILZEIT 

C.9.1. Wollen Beschäftigte die kontinuierli-

che Variante der Altersteilzeit zur Erreichung 

des Pensionsantrittsstichtages in Anspruch 

nehmen, und auch das Dienstverhältnis bei 

Erreichung des Pensionsstichtages beenden, 

haben sie den*die Arbeitgeber*in schriftlich 

darüber zu informieren. Diese Information hat 

die gewünschte Reduktion der wöchentlichen 

Normalarbeitszeit und die Dauer der geför-

derten Altersteilzeit zu enthalten. 

C.9.2. Weiters müssen auf die Beschäftigten 

bei Antritt der Altersteilzeit folgende Voraus-

setzungen zutreffen: 
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a) Betriebszugehörigkeit von mindestens 5 

Jahren zum Zeitpunkt der Information an 

den*die Arbeitgeber*in. 

b) Das monatliche Bruttoentgelt darf die 

Höchstbeitragsgrundlage zur Sozialversi-

cherung nicht überschreiten. 

c) Die rechtlichen Anforderungen zur Inan-

spruchnahme der gesetzlich geregelten 

und geförderten Altersteilzeit müssen er-

füllt sein. 

d) Nachweis über den persönlichen Pensi-

onsantrittsstichtag und rechtzeitige Vor-

lage aller erforderlichen Unterlagen für 

die Antragstellung bei der Förderstelle 

durch den*die Arbeitgeber*in. 

C.9.3. Der*die Arbeitgeber*in hat bei Erfül-

lung der Voraussetzungen innerhalb von 4 

Wochen eine Vereinbarung über die geför-

derte Altersteilzeit mit dem*der Beschäftigten 

zu treffen. Darauf basierend wird der Antrag 

auf geförderte Altersteilzeit bei der abwi-

ckelnden Förderstelle eingebracht. 

C.9.4. Der*die Arbeitgeber*in kann die Ver-

einbarung über die geförderte Altersteilzeit  

a) auf einen späteren Zeitpunkt verschieben 

oder 

b) Gespräche über ein geändertes Ausmaß 

der Reduzierung der Normalarbeitszeit 

führen oder 

c) auf die geblockte Variante ändern oder  

d) ablehnen, wenn die Einhaltung von Be-

triebsabläufen gefährdet ist oder die Auf-

rechterhaltung des Geschäftsbetriebes 

nicht mehr gewährleistet werden kann. 

C.9.5. Soll der Antrag geändert, verschoben 

oder abgelehnt werden ist in Betrieben mit 

Betriebsrat dieser zu informieren und ein Ver-

mittlungsgespräch zu führen. 

C.9.6. Bei Änderung der gesetzlichen Best-

immungen zur kontinuierlichen Altersteilzeit 

tritt diese Regelung außer Kraft. Ausgenom-

men davon sind die bereits beschlossenen Än-

derungen bei Inkrafttreten dieser Regelung 

zum 1.2.2019. Die Sozialpartner nehmen in 

diesem Fall Verhandlungen über die Erneue-

rung bzw Abänderung des Kollektivvertrages 

auf. 

D. DIENSTFREIE ZEITEN 

D.1. ZUSÄTZLICHE FREIE TAGE UND ZUSÄTZLICHER URLAUB 

D.1.1. Zusätzliche freie Tage 

Der Karfreitag, der 24.12. sowie der 31.12. sind 

grundsätzlich für alle Beschäftigten dienstfrei. 

Für alle Beschäftigten, die an einem dieser 

Tage Dienst haben, ist ein Ersatztag zu gewäh-

ren. 

D.1.2. Zusätzlicher Urlaub 

Beschäftigte, deren Dienstverhältnis bis zum 

31.12.2018 begonnen hat, erhalten ab 

1.1.2020 ein um 2 Urlaubstage erhöhtes Ur-

laubsausmaß pro Urlaubsjahr. Ist das Ur-

laubsjahr nicht das Kalenderjahr, gebühren 

für diesen "Rumpfzeitraum", das ist der Zeit-

raum von 1.1.2020 bis zum Beginn des nächs-

ten Urlaubsjahres, 2 Urlaubstage. 

Beschäftigte, deren Dienstverhältnis ab 

1.1.2019 begonnen hat oder neu beginnt, er-

halten nach Vollendung des ersten Dienstjah-

res ab Beginn des darauffolgenden Urlaubs-

jahres 2 zusätzliche Urlaubstage. 

Die Berechnung für Beschäftigte, die regelmä-

ßig weniger als 5 Tage/Woche beschäftigt sind 

erfolgt aliquot und wird auf ganze Urlaubs-

tage aufgerundet. Das bedeutet, dass Be-

schäftigte, die regelmäßig an 3 - 4 Tagen pro 

Woche beschäftigt sind 2 zusätzliche Urlaubs-
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tage erhalten und Beschäftigte, die regelmä-

ßig an 1 - 2 Tagen pro Woche beschäftigt sind 

1 zusätzlichen Urlaubstag erhalten. 

Diese zusätzlichen Urlaubstage gebühren, bis 

die Beschäftigten jeweils Anspruch auf eine 6. 

Urlaubswoche haben (gem § 2 Abs 1 UrlG iVm 

B.2.8.). 

D.2. ANSPRÜCHE BEI DIENSTVERHINDERUNG 

Bei angezeigtem und nachträglich nachge-

wiesenem Eintritt nachstehender Familienan-

gelegenheiten ist allen Beschäftigten eine 

Freizeit ohne Schmälerung ihres monatlichen 

Entgeltes in folgendem Ausmaß zu gewähren: 

a) bei eigener Eheschließung ............. 3 Tage 

b) bei Niederkunft der Ehefrau ............ 1 Tag 

c) bei Eheschließung von Kindern ....... 1 Tag 

d) bei Eheschließung von Geschwistern (An-

lasstag) ............................................. 1 Tag 

e) bei Wohnungswechsel unter Vorausset-

zung, dass der neue Wohnsitz der Haupt-

wohnsitz wird ................................. 2 Tage 

f) beim Tod der Ehegattin bzw des Ehe- 

gatten ............................................. 3 Tage 

g) beim Tod eines Kindes ................... 3 Tage 

h) beim Tod eines Elternteiles ........... 2 Tage 

i) beim Tod im engsten Familienkreis  

(zB Geschwister, Schwiegereltern, Großel-

tern) (Anlasstag) .............................. 1 Tag 

j) am ersten Schultag in der ersten Klasse 

der Volksschule des Kindes (Anlasstag) . 1 

Tag 

Den eigenen Kindern sind Stief- bzw Adoptiv-

kinder, den eigenen Eltern sind Stief- bzw 

Adoptiveltern gleichzuhalten. Im gleichen 

Haushalt lebende Lebensgefährten oder ein-

getragene Partner*innen sind in Bezug auf a), 

b) und f) mit Ehepartner*innen gleichgestellt. 

Der Freizeitanspruch gebührt in Form betrieb-

licher Arbeitstage, die im Zusammenhang mit 

dem betreffenden Ereignis konsumiert wer-

den müssen. 

Sind Beschäftigte durch andere wichtige, die 

Person betreffende Gründe ohne eigenes Ver-

schulden an der Dienstleistung verhindert, gilt 

§ 8 Abs 3 AngG. 

D.3. SABBATICAL (BERUFSPAUSE) 

Beschäftigte haben die Möglichkeit unter fol-

genden Bedingungen 6 Monate Berufspause 

("Sabbatical") zu machen: 

Während eines Zeitraums von 60 Monaten 

werden statt 100% nur 90% des Bruttogehalts 

verrechnet, wobei in den letzten 6 Monaten 

dieses Zeitraums die Berufspause in Anspruch 

genommen wird. 

Sollte das Dienstverhältnis vor Inanspruch-

nahme der Berufspause beendet werden, sind 

die einbehaltenen 10% Gehaltsanteil bzw das 

angesparte Zeitguthaben im Verhältnis 1:1 

nachzuverrechnen. 

Eine diesbezügliche Vereinbarung bedarf der 

Schriftform. 

Abweichende Sabbaticalformen sind über Be-

triebsvereinbarung bzw einzeldienstvertrag-

lich zu regeln. 
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D.4. FAMILIENZEIT 

Die Inanspruchnahme der Familienzeit ist 

spätestens 3 Monate vor dem voraussichtli-

chen Geburtstermin des Kindes dem*der Ar-

beitgeber*in schriftlich bekanntzugeben. Fa-

milienzeit gemäß Väterkarenzgesetz während 

des Arbeitsverhältnisses ist als Dienstzeit für 

das Ausmaß des Erholungsurlaubes, für die 

Bemessung der Kündigungsfrist und für den 

Anspruch auf Abfertigung alt sowie die Vorrü-

ckung anzurechnen. 

E. GEHALT UND ENTGELT 

E.1. ALLGEMEINE REGELUNGEN 

Die Gehaltstabelle im Anhang 3b legt die Höhe 

der Mindestgehälter fest. Sie ist, wie auch die 

Tabellen gem. Anhang 3a und Anhang 3c, 

nach Verwendungsgruppen (I bis IX) sowie 

nach Gehaltsstufen gegliedert. Die Tabellen 

bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses 

Kollektivvertrages. 

Die Bezüge sind monatlich so zeitgerecht an-

zuweisen, dass sie den Beschäftigten spätes-

tens am letzten Arbeitstag des Kalendermo-

nats zur Verfügung stehen. 

Bei Beendigung des Dienstverhältnisses ist 

der Bezug zu dessen Ende fällig. Variable Ge-

haltsbestandteile (Zuschläge etc) werden im 

Folgemonat ausbezahlt. 

Die Beschreibung der kennzeichnenden Ver-

richtungen in den einzelnen Verwendungs-

gruppen ist keine erschöpfende. Dasselbe gilt 

für die angeführten Berufsbezeichnungen. 

Beschäftigte, deren Tätigkeit in der Verwen-

dungsgruppenbeschreibung nicht verzeich-

net ist, werden jener Verwendungsgruppe zu-

gewiesen, deren Aufgabenkreis ihrer Tätigkeit 

am nächsten kommt. 

Leisten Beschäftigte Arbeiten, die für zwei o-

der mehrere Beschäftigungsgruppen charak-

teristisch sind, dann sind sie jener Beschäfti-

gungsgruppe zuzuteilen, deren Aufgaben von 

ihnen jeweils vorwiegend erledigt werden. 

E.1.1. Die Einreihung in eine bestimmte Ver-

wendungsgruppe der Tabellen gem. Anhänge 

3a - 3c erfolgt nach der Art der Beschäftigung. 

Die Einstufung in eine bestimmte Gehaltsstufe 

der Tabellen gem. Anhänge 3a - 3c erfolgt 

nach Maßgabe der anrechenbaren Vordienst-

zeiten (siehe B.2.). 

E.1.2. Die Vorrückung in eine höhere Ge-

haltsstufe erfolgt alle 2 Jahre gemäß Stichtag.  

Für alle Beschäftigten, deren Vorrückungs-

stichtag zwischen 1.10. und 31.3. liegt, gilt der 

1.1. als Vorrückungstermin. Für alle Beschäf-

tigten, deren Vorrückungsstichtag zwischen 

1.4. und 30.9. liegt, gilt der 1.7. als Vorrü-

ckungstermin. 

E.2. VERWENDUNGSGRUPPEN 

Stichtags- und Übergangsregelung: 

Anhang 1 gilt für Dienstverhältnisse, die vor 

1.2.2010 begonnen haben. 

Anhang 2 gilt für Dienstverhältnisse, die ab 

1.2.2010 beginnen. 

Für Beschäftigte, die gem. Anhang 1 in Ver-

wendungsgruppe V bzw IV einzustufen wären, 
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gem. Anhang 2 aber in Verwendungsgruppe 

Va bzw III eingestuft werden, sind bisherige 

Überzahlungen der Verwendungsgruppe V 

bzw IV auf das Gehalt anzurechnen. Einschlä-

gige Betriebsvereinbarungen sind entspre-

chend anzupassen. 

 

E.3. TABELLEN 

siehe Anhänge 3a - 3c 

E.4. ZULAGEN UND ZUSCHLÄGE 

E.4.1. Nachtdienste 

 

E.4.1.1. Wache Nachtdienste 

Für wache Nachtdienste in Einrichtungen mit 

Dauerbetrieb gebührt ein Pauschalzuschlag 

von € 49,72 pro Nacht. 

E.4.1.2. Nachtdienste mit Schlafberechti-

gung 

a) Für Nachtdienste mit Schlafberechtigung 

(C.3.4. und C.3.5.) wird ein Pauschalzuschlag 

von € 24,85 pro Nacht gewährt. Von den 8 

Stunden der Nacht (22.00 Uhr bis 06.00 Uhr) 

werden im Regelfall 4 Stunden bezahlt. Durch 

Betriebsvereinbarung kann für Einrichtungen, 

in denen die Störungswahrscheinlichkeit 

während der Nacht besonders gering ist, auch 

eine andere Regelung vorgesehen werden. Je-

denfalls sind aber 3 Nachtstunden im Sinne 

dieses Absatzes abzugelten. 

b) Arbeitsaufnahmen im Gesamtausmaß von 

bis zu 30 Minuten pro Nachtdienst mit Schlaf-

berechtigung sind in der Abgeltung gem. 

E.4.1.2. a) enthalten. Darüberhinausgehende 

Arbeitsaufnahmen werden als Arbeitszeit ent-

lohnt. Bestehende innerbetriebliche Regelun-

gen, die für Beschäftigte günstiger sind, blei-

ben unberührt und eine Anrechnung ist zuläs-

sig. (gültig ab: 01.09.2024) 

E.4.1.3. Mobile Einsätze in Mobilen Diens-

ten 

Beschäftigte mit mobilen Einsätzen erhalten 

für Einsatzstunden, die zwischen 22.00 Uhr 

und 06.00 Uhr liegen, pro Stunde einen 50%i-

gen Zuschlag auf ihr Grundgehalt gem. An-

hang 3a. 

E.4.1.4. Turnusdienste 

Für Turnusdienste, die nach 22.00 Uhr enden 

(zB Abenddienste in Beratungsstellen) ge-

bührt je Stunde ab 22.00 Uhr ein Zuschlag von 

€ 6,25. 

E.4.2. Sonn- und Feiertags-Dienste 

 

E.4.2.1. Einrichtungen mit Dauerbetrieb 

Beschäftigte in Einrichtungen mit Dauerbe-

trieb erhalten pro Arbeitsstunde an Sonnta-

gen und gesetzlichen Feiertagen einen Zu-

schlag von € 6,25 pro Stunde. 

E.4.2.2. Mobile Einsätze in Mobilen Diens-

ten 

Beschäftigte mit mobilen Einsätzen erhalten 

pro Einsatzstunde an Sonn- und gesetzlichen 

Feiertagen einen Zuschlag von 50% auf ihr 

Grundgehalt gem. Anhang 3a. 

E.4.3. Sofern nicht ausdrücklich abwei-

chende Regelungen getroffen werden, wer-

den die zu den Themenbereichen Nachtdienst 

sowie Sonn- und Feiertagsdienst gebühren-

den Eurobeträge in gleicher Weise valorisiert 

wie die Grundgehälter dieses Kollektivvertra-

ges. 

E.4.4. SEG (Schmutz-, Erschwernis- und 

Gefahrenzulagen) und Sonderzulagen  

a) Wird festgestellt, dass die zu leistenden Ar-

beiten überwiegend unter erschwerten Um-

ständen erfolgen, sind diese erschwerten Ar-

beitsbedingungen in einer Betriebsvereinba-

rung festzuhalten. In Betrieben ohne Betriebs-

rat ist eine entsprechende Vereinbarung mit 

der jeweils zuständigen Gewerkschaft abzu-

schließen.  
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Bei Feststellung der erschwerten Arbeitsbe-

dingungen gebührt den Beschäftigten eine 

SEG Zulage maximal in der Höhe des Steuer-

freibetrages im Sinne des § 68 Abs 1 EStG. Zu-

lagen, welche bereits vereinbart sind, sind auf 

die obenstehende gewährte SEG Zulage anzu-

rechnen. 

b) Ebenso können in einer Betriebsvereinba-

rung für im Pflege- und Betreuungsdienst, in 

der Beratung und der Betreuung oder der Ar-

beitsanleitung für spezifische Klient*innen-

gruppen tätige Beschäftigte Regelungen ge-

troffen werden, welche Gruppen der jeweili-

gen Beschäftigten unter welchen Vorausset-

zungen Zulagen in welcher Höhe erhalten. 

E.4.5. Treueprämien und Jubiläumsgel-

der 

Für langjährige, ununterbrochene Beschäfti-

gungsverhältnisse bei demselben/derselben 

Arbeitgeber*in können in einer Betriebsver-

einbarung Regelungen getroffen werden, un-

ter welchen Voraussetzungen (zB anrechen-

bare Dienst- und Ersatzzeiten) einmalige oder 

regelmäßige Jubiläumsgelder oder Treueprä-

mien in welcher Höhe gewährt werden. 

E.4.6. Familienzulage, Kinderzulage, Bei-

hilfen und Zuschüsse 

Für Beschäftigte, die ein oder mehrere 

Kind(er) haben, können in einer Betriebsver-

einbarung Regelungen getroffen werden, un-

ter welchen Voraussetzungen und/oder zu 

welchen Anlässen und in welcher Höhe diese 

Beschäftigten einmalige oder wiederholte Zu-

lagen oder Zuschüsse/Beihilfen erhalten. 

Ebenso können Beihilfen für besondere Le-

bensumstände zB Verehelichung/Verpartne-

rung oder Todesfall geregelt werden. 

E.4.7. Leitungszulagen 

Für Beschäftigte in Führungspositionen (Füh-

rungskräfte) können in einer Betriebsverein-

barung Regelungen über Zulagen, Sachbe-

züge oder Bonifikationen getroffen werden, 

unter welchen Voraussetzungen, in welcher 

Höhe und zu welchen Bedingungen Führungs-

kräfte diese erhalten.   

E.4.8. Fahrtkostenersatz 

In einer Betriebsvereinbarung können Rege-

lungen getroffen werden, welche Gruppen 

von Beschäftigten unter welchen Vorausset-

zungen in welcher Höhe einen Zuschuss für 

Hin- und Rückfahrten zwischen Wohn- und 

Dienstort erhalten.  

E.4.9. Ausgleichs- oder Übergangsrege-

lungen 

Werden Regelungen iSd Punkte E.4.4. bis 

E.4.8. geändert oder eingestellt, können in ei-

ner Betriebsvereinbarung Regelungen zum 

Ausgleich (etwa in Form von Ausgleichs- oder 

Abschlagszahlungen) getroffen werden. 

E.4.10. Flexibilitätszuschlag 

Durch Betriebsvereinbarung kann auf betrieb-

licher Ebene ein Flexibilitätszuschlag unter 

folgenden Mindestanforderungen vereinbart 

werden:  

Wird ein Dienst einvernehmlich außerhalb des 

Dienstplanes innerhalb einer Frist von 48 

Stunden vor Dienstantritt übernommen, liegt 

kurzfristiges Einspringen im Sinne dieser Re-

gelung vor. Dies gilt auch, wenn unmittelbar 

nach einem geplanten Dienst ein ungeplanter 

Dienst mit einer Dauer von mindestens 60 Mi-

nuten hinzukommt.  In diesem Fall gebührt 

eine Abgeltung in Höhe von mindestens € 4,08 

brutto pro entlohnter Stunde des übernom-

menen Dienstes, jedenfalls bis zu 6 Stunden. 

 

Keine Abgeltung gebührt bei Diensttausch auf 

Wunsch der Beschäftigten und bei Einsprin-

gen während einer Rufbereitschaft. Über-

schreitet jedoch der Einsatz die Rufbereit-

schaftszeit, gebührt für die darüber hinausge-

hende Arbeitszeit der Flexibilitätszuschlag. 

E.4.11. VkA*-Zulage 

a) Den Beschäftigten gebührt zum Gehalt 

gem. Anhang 3b eine monatliche Zulage gem. 

Anhang 3c entsprechend ihrem Anstellungs-

ausmaß. Die Auszahlung erfolgt 14 Mal pro 

Jahr. 

b) Durch Betriebsvereinbarung bzw. in Be-

trieben ohne Betriebsrat durch Einzelverein-

barung können den Beschäftigten auf deren 
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Wunsch anstelle dieser Zulage steuerbegüns-

tigte Leistungen gewährt werden.  

Die Vereinbarung hat zu enthalten:  

 um welche steuerbegünstigten Leistun-

gen es sich handelt, 

 in welcher Höhe die Leistung gewährt 

wird bzw. sind bei Sachleistungen ange-

messene Äquivalenzwerte (Geldwerte) 

anzuführen, 

 Modalitäten, wie eine Leistung gewählt 

und von einer gewählten Leistung wieder 

zurückgetreten werden kann, 

 eine Regelung, wie bei einer Änderung der 

steuerrechtlichen Rahmenbedingungen 

für eine steuerbegünstigte Sachzuwen-

dung vorzugehen ist. 

Eine allfällige Differenz zwischen monatlicher 

Zulage und dem angemessenen Wert der 

steuerbegünstigten Leistungen ist in Geld 

auszugleichen. 

E.5. SONDERZAHLUNGEN 

E.5.1. 13. und 14. Gehalt 

Neben dem laufenden Monatsbezug gebüh-

ren Beschäftigten in jedem Kalenderjahr zwei 

Sonderzahlungen und zwar spätestens im 

Juni (Urlaubszuschuss) und spätestens im No-

vember (Weihnachtsremuneration) jeweils in 

der Höhe eines Monatsbruttogehaltes. 

Bei Beginn bzw bei Beendigung des Dienstver-

hältnisses während des Kalenderjahres sind 

die Sonderzahlungen zu aliquotieren. 

E.5.2. Berechnungsbasis 

Die Basis für die Berechnung des Urlaubszu-

schusses und der Weihnachtsremuneration 

bildet der Durchschnitt der in den letzten 5 

Monaten gebührenden Monatsgehälter inklu-

sive Zulagen. In diesem Durchschnitt sind so-

mit die Beträge des Auszahlungsmonats und 

der 4 davorliegenden Monate enthalten. Zu-

sätzlich sind die in den letzten 5 Monaten vor 

dem Auszahlungsmonat durchschnittlich aus-

bezahlten Mehrarbeitsstunden zu berücksich-

tigen.  

Etwaige Sachbezüge sind nicht einzurechnen, 

sofern es sich nicht um einen Zulagenersatz 

gem. E.4.11. handelt. 

Zuschläge werden bei der Berechnung der 

Sonderzahlungen nicht berücksichtigt. Dies-

bezügliche Besserstellungen bleiben aufrecht 

(dies betrifft die Caritas Linz und Eisenstadt). 

Für entgeltfreie Zeiträume (ausgenommen 

Krankenstand) werden keine Sonderzahlun-

gen gewährt. 

E.6. ABGELTUNG VON RUFBEREITSCHAFT UND RESERVEDIENST 

Die Abgeltung der Rufbereitschaft erfolgt für 

die 1. bis inkl. der 10. Stunde mit € 4,08 pro 

Stunde  – von der 11. bis inkl. der 16. Stunde 

mit € 2,64 pro Stunde. 

17-Stunden bis 24-Stunden-Rufbereitschaf-

ten werden mit einer Pauschale von € 68,27 

abgegolten. 

Bei Rufbereitschaften von mehr als 24 Stun-

den wird jede zusätzlich angefangene 6-Stun-

denperiode mit einem Pauschalbetrag von 

€ 17,08 abgegolten. 

Wird mittels Rufbereitschaft ein Reserve-

dienst  geplant, gebührt eine Abgeltung idHv 

€ 4,08 pro Stunde. Diese Abgeltung gebührt 

unabhängig davon, ob der Reservedienst ab-

gerufen wird. 

Für Führungskräfte der Verwendungsgruppen 

I und II wird im Einzeldienstvertrag eine pau-

schale Abgeltung vereinbart.  
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E.7. TRANSITBESCHÄFTIGTE 

E.7.1. Entlohnung von Transitbeschäftig-

ten 

Das monatliche Entgelt für Transitbeschäf-

tigte beträgt 87% der Verwendungsgruppe IX, 

Stufe 1, das sind € 1.872,90 nach der Grundge-

haltstabelle gem. Anhang 3a bzw. € 1.847,30 

plus € 25,60 nach den Tabellen gem. Anhänge 

3b und 3c.  

Werden Transitbeschäftigte überwiegend mit 

der selbstständigen Verrichtung besonderer 

Aufgaben betraut oder erfolgt die Beschäfti-

gung überwiegend unter erschwerten Arbeits-

bedingungen, beträgt das monatliche Entgelt 

90% der Verwendungsgruppe IX, Stufe 1, das 

sind € 1.937,50 nach der Grundgehaltstabelle 

gem. Anhang 3a bzw. € 1.911,00 plus € 26,50 

nach den Tabellen gem. Anhänge 3b und 3c. 

E.7.2. Entlohnung von Transitbeschäftig-

ten in Jugendbeschäftigungsprojekten 

Jugendbeschäftigungsprojekte sind Projekte, 

die speziell für jugendliche und junge Men-

schen konzipiert sind. Das monatliche Entgelt 

für Transitbeschäftigte in diesen Projekten 

beträgt bis zum vollendeten 16. Lebensjahr 

40%, bis zum vollendeten 18. Lebensjahr 50% 

und bis zum vollendeten 20. Lebensjahr 60% 

des monatlichen Entgelts für Transitbeschäf-

tigte.  

Nicht als Jugendbeschäftigungsprojekte gel-

ten Beschäftigungsprojekte, die nicht aus-

drücklich als solche konzipiert sind und in de-

nen das Durchschnittsalter der Transitbe-

schäftigten im Projekt über 19 Jahren liegt. 

E.8. LEHRLINGE 

Hinsichtlich des Lehrlingseinkommens gelten 

die Werte des facheinschlägigen Kollektivver-

trages (Gehaltstafel), im Zweifel die entspre-

chende Gehaltstafel des Kollektivvertrages für 

Angestellte des Gewerbes. 

Das Lehrlingseinkommen für die Pflegelehre 

beträgt: 

1. Lehrjahr: ........................................ € 941,80 

2. Lehrjahr: ..................................... € 1.197,10 

3. Lehrjahr: ..................................... € 1.423,40 

4. Lehrjahr: ..................................... € 1.860,80 

Die Kosten der Berufsschule bzw. die bei ge-

blockten Berufsschulzeiten eventuell zusätz-

lich entstehenden Internatskosten, werden 

von dem*der Arbeitgeber*in übernommen. 

E.9. FERIALBESCHÄFTIGTE 

Ferialbeschäftigte sind Beschäftigte, die in ih-

ren Ferien vom 1.2. bis 28.2. oder vom 1.7. bis 

30.9. maximal 2 Monate pro Kalenderjahr für 

Hilfstätigkeiten angestellt werden und über 

keine der Tätigkeit entsprechende abge-

schlossene Ausbildung verfügen. Das monatli-

che Grundgehalt beträgt bei Vollzeitbeschäfti-

gung 90% von Verwendungsgruppe IX, Stufe 

1, das sind € 1.937,50 der Grundgehaltstabelle 

gem. Anhang 3a. 
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F. BEENDIGUNG DES DIENSTVERHÄLTNISSES 

F.1. KÜNDIGUNG 

Hinsichtlich der Kündigungsbestimmungen 

gilt § 20 AngG, unter Berücksichtigung von 

G.4.1 (Elternkarenz), sofern nicht eine Be-

triebsvereinbarung abweichende Regelungen 

trifft. 

F.2. ABFERTIGUNG 

Dieser Punkt gilt nicht für Beschäftigte, auf de-

ren Dienstverhältnis das BMSVG (Betriebli-

ches Mitarbeiter- und Selbständigenvorsorge-

gesetz) Anwendung findet; gilt daher nur für 

"Abfertigung alt".  

Hinsichtlich der Abfertigung gelten zusätzlich 

zu § 23 AngG und G.4.1. (Elternkarenz) fol-

gende Regelungen: 

Nach 10-jähriger Betriebszugehörigkeit (excl. 

Karenzzeiten und vergleichbare entgeltfreie 

Zeiten) haben die Beschäftigten Anspruch auf 

volle Abfertigung auch im Falle der Selbstkün-

digung. Auf die Betriebszugehörigkeit werden 

Elternkarenzzeiten gem. G.4.1. angerechnet. 

Wird das Dienstverhältnis durch den Tod 

des*der Beschäftigten aufgelöst, so gebührt 

die volle Abfertigung den gesetzlichen Erben, 

zu deren Erhaltung der*die Erblasser*in ge-

setzlich verpflichtet war, jedenfalls aber Ehe-

partner*in und Ehepartner*innen gleichge-

stellte Personen sowie Kindern entsprechend 

der gesetzlichen Erbfolge. 

F.3. ABGELTUNG VON ZEITGUTHABEN BEI BEENDIGUNG DES DIENSTVERHÄLTNISSES 

Besteht zum Zeitpunkt der Beendigung des 

Dienstverhältnisses ein übertragbares Zeit-

guthaben, wird das übertragbare Zeitgutha-

ben gem. C.2.3., C.2.4., C.3.8. und C.4.5. im 

Verhältnis 1:1 abgegolten. Darüber hinausge-

hende Zeitguthaben werden gemäß den ge-

setzlichen Bestimmungen im Verhältnis 1:1,5 

abgegolten. Für die Berechnung sind die 

Werte der Grundgehaltstabelle im Anhang 3a 

heranzuziehen. Die Bestimmungen gem. D.3. 

und D.4. bleiben davon unberührt. 

G. SONSTIGE REGELUNGEN 

G.1. BILDUNG 

Unter Fortbildung wird die Verbesserung oder 

die Weiterbildung in der bereits ausgeübten 

beruflichen Tätigkeit verstanden. Auf keinen 

Fall ist damit die Erlernung eines anderen als 

des gegenwärtig ausgeübten Berufes zu ver-

stehen. 

Die Beschäftigten sind verpflichtet, die Teil-

nahme an einer Bildungsveranstaltung durch 

eine Bescheinigung der Bildungseinrichtung 

nachzuweisen. 

Näheres kann durch Betriebsvereinbarung ge-

regelt werden. 

G.1.1. Angeordnete Weiterbildung 

Angeordnete Weiterbildungsmaßnahmen/ge-

setzliche Fortbildungsverpflichtungen sind 
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von dem*der Arbeitgeber*in zu bezahlen und 

können auf die Bildungsfreistellung gem. 

G.1.3. angerechnet werden. 

Hinsichtlich der gesetzlich verpflichtenden 

Fortbildungen wird festgelegt, dass allen Be-

schäftigten unabhängig vom Beschäftigungs-

ausmaß eine bezahlte Bildungsfreistellung bis 

höchstens 48 Stunden pro drei Jahre (Kalen-

der- oder Urlaubsjahr) gewährt wird, das sind 

durchschnittlich 16 Stunden pro Jahr. 

G.1.2. Vereinbarte Weiterbildung 

Bei Weiterbildungsmaßnahmen, die zwischen 

Arbeitgeber*in und Beschäftigten vereinbart 

werden, ist vor Antritt der Bildungsmaß-

nahme Einvernehmen hinsichtlich der Kos-

tentragung und der Zeitabgeltung ausdrück-

lich herzustellen. Bei Abgrenzungsproblemen 

gegenüber G.1.3. ist der Betriebsrat beizuzie-

hen. 

G.1.3. Bildungsfreistellung 

Beschäftigte haben für die Teilnahme an be-

ruflichen, religiösen und persönlichen Bil-

dungsveranstaltungen einen Anspruch auf 

Bildungsfreistellung unter Fortzahlung des 

Entgeltes im Ausmaß von 3 Tagen pro Jahr. 

G.2. DIENSTREISEN UND REISEAUFWANDSENTSCHÄDIGUNGEN 

G.2.1. Eine Dienstreise liegt vor, wenn Be-

schäftigte über Auftrag des*der Arbeitge-

ber*in ihren Dienstort (Büro, Betriebsstätte, 

Regionalleitung, Außenstation, Pfarrhof, Ein-

satzstelle, etc) zur Durchführung von 

Dienstverrichtungen verlassen. 

Wird die Dienstreise vom Wohnort aus ange-

treten, sind die Wegstrecken Woh-

nort/Dienstverrichtungsort und Dienstort/ 

Dienstverrichtungsort zu prüfen und nur die 

kürzere Strecke zu verrechnen. 

G.2.2. Reiseaufwandsentschädigung: 

Verpflegungsspesen, Nächtigungsgelder und 

Fahrtspesen sind in einer Betriebsvereinba-

rung zu regeln, die auch Bestimmungen be-

züglich passiver Reisezeiten enthalten kann. 

G.3. SUPERVISION 

Für Beschäftigte in sozialen, pädagogischen 

und therapeutischen Arbeitsbereichen sowie 

Beschäftigte, die in einer besonderen Belas-

tungssituation stehen, bietet der*die Arbeit-

geber*in Supervision in der Dienstzeit an. 

Die konkreten Zielgruppen und Regelungen 

sind in einer Betriebsvereinbarung zu regeln, 

die auch Bestimmungen über maximale Ober-

grenzen der Stunden und die Kostenüber-

nahme durch den*die Arbeitgeber*in enthal-

ten kann. 

 

G.4. KARENZZEITEN 

G.4.1. Anrechnung von Karenzzeiten 

Zeiten einer nach Beginn des Dienstverhält-

nisses in Anspruch genommenen bzw verein-

barten Karenz im Sinne des Mutterschutzge-

setzes bzw des Väter-Karenzgesetzes sind auf 

das Ausmaß des Erholungsurlaubes, für die 

Bemessung der Kündigungsfrist, für den An-

spruch und das Ausmaß der Abfertigung nach 

dem Angestelltengesetz ("Abfertigung alt") 

anzurechnen, soweit für diese Zeiten nicht oh-

nedies ein gesetzlicher Anspruch auf Anrech-

nung besteht. Diese Regelung gilt für alle El-

ternkarenzzeiten, die ab 1.1.2008 beginnen. 

Liegen solche Elternkarenzzeiten oder Zeiten 

der Hospizkarenz gem. AVRAG nach dem 

1.2.2012, so werden sie im Ausmaß von bis zu 
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12 Monaten pro Karenz für Vorrückungen 

gem. E.1.2. als Dienstzeit angerechnet. 

Liegen solche Elternkarenzzeiten oder Zeiten 

der Hospizkarenz gem. AVRAG oder Zeiten ei-

ner Pflegekarenz gem. G.4.3. nach dem 

1.1.2014, so werden diese pro Karenz im vol-

len Umfang für Vorrückungen gem. E.1.2. als 

Dienstzeit angerechnet. 

G.4.2. Unbezahlter Urlaub im Anschluss 

an die Elternkarenz 

Beschäftigte haben unmittelbar anschließend 

an die gesetzliche Elternkarenz Anspruch auf 

unbezahlten Urlaub.  

Dazu haben die berechtigten Beschäftigten 

spätestens 3 Monate vor Ende der gesetzli-

chen Karenz die gewünschte Unterbrechung 

des Dienstverhältnisses (Beginn und Ende) ih-

ren jeweiligen Arbeitgeber*innen schriftlich 

bekannt zu geben. Dieser unbezahlte Urlaub 

wird für die Dauer des Kinderbetreuungsgeld-

bezugs, längstens aber bis zum 3. Geburtstag 

des Kindes unter Entfall sämtlicher Entgeltan-

sprüche und ohne Anspruch auf einen Erho-

lungsurlaub gewährt. 

Während und im Anschluss an diesen unbe-

zahlten Urlaub besteht der gleiche arbeits-

rechtliche Kündigungsschutz wie zu Ende der 

arbeitsrechtlichen Karenz gem. MSchG und 

VKG. 

Die Inanspruchnahme des unbezahlten Urlau-

bes hat keinerlei Auswirkungen auf die Rege-

lungen für Elternteilzeit.   

G.4.3. Pflegekarenz 

In Erweiterung zu § 14c Abs 1 AVRAG haben 

Beschäftigte einen Rechtsanspruch auf Pfle-

gekarenz. Ansonsten gelten die Bestimmun-

gen des § 14c AVRAG. 

 

G.5. VERFALL VON ANSPRÜCHEN 

Ansprüche nach diesem Kollektivvertrag müs-

sen, soweit nichts anderes bestimmt ist, bin-

nen zwölf Monaten nach Fälligkeit bei sonsti-

gem Verfall geltend gemacht werden. 

 

H. ÜBERGANGSREGELUNGEN  

Aufgrund des Inkrafttretens und auch auf-

grund des Beitritts einer Organisation zum 

Kollektivvertrag und der daraus resultieren-

den Kollektivvertragsangehörigkeit dürfen 

bestehende Gehälter nicht geschmälert wer-

den. 

Zur Sicherstellung dieses Grundsatzes wird 

vereinbart: 

Alle Beschäftigten, die ihr Dienstverhältnis vor 

Inkrafttreten oder vor Beitritt zum Kollektiv-

vertrag und damit vor Kollektivvertragsange-

hörigkeit angetreten haben, werden entspre-

chend der Art ihrer Tätigkeit in die Verwen-

dungsgruppe gem. E.2. eingereiht. 

Innerhalb dieser Verwendungsgruppe wird in 

der Grundgehaltstabelle sodann derjenige 

Wert gesucht, der dem bisherigen Gehalt (Fix-

gehalt exkl Sozialzulagen und exkl variable 

Gehaltsbestandteile) entspricht. 

Ergibt sich aus obiger Gruppeneinstufung 

eine Biennalstufe von 12 oder höher, so sind 

die Vordienstzeiten der betroffenen Beschäf-

tigten aufzurollen. 

Die Differenz zwischen der dem Kollektivver-

trag entsprechenden Einstufung einerseits 

und dem bisherigen Ist-Gehalt andererseits 

wird als monatlicher Umstiegsgehaltsteil 

(UGT) ausbezahlt.  

Günstigere Lösungen sind möglich. 

Der Umstiegsgehaltsteil wird alljährlich wie 

die Kollektivvertragsgehälter valorisiert. 
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Die Regelung gem. B.2. (Vordienstzeitenan-

rechnung) gilt ausschließlich für Dienstver-

hältnisse, die nach Inkrafttreten oder nach 

Beitritt zum Kollektivvertrag und der sich dar-

aus ergebenden Kollektivvertragsangehörig-

keit neu begründet werden. 

 

 

  



 

 

Kollektivvertrag des Vereins karitativer Arbeitgeber*innen, 2025 Seite 25 von 37 

ANHANG 1  

gilt für Dienstverhältnisse, die vor 01.02.2010 begonnen haben. 

VERWENDUNGSGRUPPEN (SIEHE E.1. UND E.2.) 

I 

Führungskräfte großer Organisationsein-

heiten  

(Verantwortungsbereiche in inhaltlicher, per-

soneller und finanzieller Sicht) 

II 

Führungskräfte sonstiger Organisations-

einheiten  

(Verantwortungsbereiche in inhaltlicher, per-

soneller und finanzieller Sicht) 

III 

Fachkräfte mit besonderer Verantwortung 

und/oder Ausbildung 

(zB Bilanzbuchhalter*innen, ausbildungsspe-

zifisch eingesetzte Akademiker*innen,  

Psychotherapeut*innen)  

IVa 

Dipl. Gesundheits- und Krankenpfleger*in-

nen, die ausbildungsspezifisch eingesetzt 

sind (gültig ab 1.1.2019) (DGKP) 

IV 

Fachkräfte, deren Ausbildung mit einem 

Diplom endet und die ausbildungsspezi-

fisch eingesetzt sind 

(zB dipl. Sozialarbeiter*innen, dipl. Behinder-

tenpädagog*innen, dipl. Sozialpädagog*in-

nen  

(dipl. Erzieher*innen), dipl. Physio-, dipl. Ergo-

, dipl. Logopäd*innen) 

Fachkräfte im Bürobereich mit erweiterten 

qualifizierten Spezialkenntnissen und selb-

ständigem Aufgabengebiet  

(zB Buchhalter*innen, Personalverrech-

ner*innen, Sachbearbeiter*innen) 

Fachkräfte im handwerklichen und ge-

werblichen Bereich in Führungsaufgaben  

(zB Küchenleiter*innen, Küchenchef*innen, 

Werkstättenleiter*innen und Fachkräfte mit 

Meister*innenprüfung oder gleichwertiger 

Ausbildung) 

V 

Fachkräfte im sozialen Bereich mit abge-

schlossener spezifischer Ausbildung  

(zB Alten- und Pflegehelfer*innen, Altenfach-

betreuer*innen, Pflegehelfer*innen, Behin-

dertenfachbetreuer*innen, Familienhelfer*in-

nen, medizinisch-technischer Fachdienst, Ta-

gesmütter und Tagesväter mit Kindergarten-

ausbildung, Flüchtlings- und Wohnungslosen-

betreuer*innen, Lebens- und Sozialbera-

ter*innen)  

sowie im Büro- und gewerblichen Bereich 

mit abgeschlossener spezifischer Ausbil-

dung und fachlich selbständigem Aufga-

bengebiet 

Va 

Fachsozialbetreuer*innen mit Ausbildung 

gemäß den Gesetzen zu den Sozial(betreu-

ungs)berufen, Pflegefachassistent*innen, 

die ausbildungsspezifisch eingesetzt sind 

(gültig ab 1.1.2019) 

VI 

Fachkräfte mit abgeschlossener kaufmän-

nischer oder handwerklicher Ausbildung 

(zB Bürokräfte, Köch*innen, Tischler*innen, 

Schlosser*innen, Gärtner*innen, Verkäu-

fer*innen)  

sowie Behindertenbetreuer*innen ohne 

Fachlehrgang in den ersten fünf Jahren 

VII 

Heimhelfer*innen 

VIII 

Angelernte Kräfte 

(zB Tagesmütter und Tagesväter, Seniorenbe-

treuer*innen, Köch*innen) 
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IX 

Hilfskräfte 

(zB Küchenhilfen, Reinigung, Bürohilfs-

dienste) 

 

ANHANG 2 

gilt für Dienstverhältnisse, die ab 01.02.2010 beginnen. 

VERWENDUNGSGRUPPEN (SIEHE E.1. UND E.2.) 

I 

Führungskräfte großer Organisationsein-

heiten  

(Verantwortungsbereiche in inhaltlicher, per-

soneller und finanzieller Sicht) 

II 

Führungskräfte sonstiger Organisations-

einheiten  

(Verantwortungsbereiche in inhaltlicher, per-

soneller und finanzieller Sicht) 

III 

Fachkräfte mit besonderer Verantwortung 

und/oder Ausbildung zumindest auf dem 

Niveau "Baccalaureat", die ausbildungs-

spezifisch eingesetzt sind 

(zB Bilanzbuchhalter*innen, Akademiker*in-

nen, Fachhochschulabsolvent*innen, DSA 

und MTD [gehobener medizinisch-techni-

scher Dienst] mit 3-jähriger Ausbildung, Psy-

chotherapeut*innen)  

IVa 

Dipl. Gesundheits- und Krankenpfleger*in-

nen, die ausbildungsspezifisch eingesetzt 

sind (gültig ab 1.1.2019)  

(DGKP) 

IV 

Fachkräfte mit einer Ausbildung auf dem 

Niveau Dipl. Sozialbetreuer*in, für deren 

Tätigkeiten in den jeweils geltenden Ausbil-

dungsgesetzen/-verordnungen oder Be-

rufsbildern dieses Ausbildungsniveau vor-

gesehen ist 

(DSB-A, DSB-BA, DSB-BB, DSB-F, dipl. Pasto-

ralassistent*innen, dipl. Behindertenpäda-

gog*innen, dipl. Erzieher*innen, dipl. Sozial-

pädagog*innen)   

Fachkräfte im Bürobereich mit erweiterten 

qualifizierten Spezialkenntnissen und selb-

ständigem Aufgabengebiet  

(zB Buchhalter*innen, Personalverrech-

ner*innen, Sachbearbeiter*innen) 

Fachkräfte im handwerklichen und ge-

werblichen Bereich in Führungsaufgaben 

(zB Küchenleiter*innen, Werkstättenleiter*in-

nen und Fachkräfte mit Meister*innenprüfung 

oder gleichwertiger Ausbildung) 

Va 

Fachsozialbetreuer*innen mit Ausbildung 

gemäß den Gesetzen zu den Sozial(betreu-

ungs)berufen, Pflegefachassistent*innen, 

die ausbildungsspezifisch eingesetzt sind 

(gültig ab 1.1.2019) 

V 

Fachkräfte im sozialen Bereich mit abge-

schlossener spezifischer Ausbildung  

(zB Alten- und Pflegehelfer*innen, Altenfach-

betreuer*innen, Pflegeassistent*innen, Be-

hindertenfachbetreuer*innen, Familienhel-

fer*innen, medizinisch-technischer-Fach-

dienst, Tagesmütter und Tagesväter mit Kin-

dergartenausbildung, Flüchtlings- u. Woh-

nungslosenbetreuer*innen, Lebens- und Sozi-

alberater*innen)  

sowie im Büro- und gewerblichen Bereich 

mit abgeschlossener spezifischer Ausbil-

dung und fachlich selbständigem Aufga-

bengebiet 

VI 

Fachkräfte mit abgeschlossener kaufmän-

nischer oder handwerklicher Ausbildung  

(zB Bürokräfte, Köch*innen, Tischler*innen, 

Schlosser*innen, Gärtner*innen, Verkäu-

fer*innen)  
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sowie Behindertenbetreuer*innen ohne 

Fachausbildung mit einer Vereinbarung 

zwischen Arbeitgeber*in und Beschäftigten 

zur Absolvierung der Fachausbildung bis 

zum Abschluss der Fachausbildung 

(Beschäftigte mit Ausbildungsvereinbarung 

werden nach 5 Jahren in Verwendungsgruppe 

V eingestuft, wenn der Abschluss der Ausbil-

dung innerhalb dieser Zeit aus Gründen, die 

nicht im Einflussbereich der betroffenen Be-

schäftigten liegen, nicht möglich ist) 

 

VII 

Heimhelfer*innen 

VIII 

Angelernte Kräfte 

(zB Tagesmütter und Tagesväter, Seniorenbe-

treuer*innen, Köch*innen) 

IX 

Hilfskräfte  

(zB Küchenhilfen, Reinigung, Bürohilfs-

dienste) 
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ANHANG 3A 

GRUNDGEHALTSTABELLE 

(= Gehaltstabelle gem. Anhang 3b plus VkA*-Zulage gem. Anhang 3c) 

 

gültig ab 1.1.2025, alle Werte in Euro 

 

Stufen 

Dienst-

jahre I II III IVa IV Va V VI VII VIII IX 

1 1-2 4.091,90 3.610,60 3.235,30 3.145,80 3.033,80 2.795,30 2.661,80 2.527,00 2.427,30 2.273,90 2.152,80 

2 3-4 4.182,70 3.679,90 3.298,40 3.194,90 3.089,40 2.837,50 2.702,00 2.552,90 2.459,30 2.300,20 2.168,40 

3 5-6 4.280,20 3.774,90 3.363,40 3.244,10 3.145,40 2.889,70 2.754,00 2.581,10 2.487,90 2.325,50 2.183,80 

4 7-8 4.468,30 3.940,10 3.481,80 3.348,60 3.256,40 2.987,50 2.851,60 2.666,50 2.549,60 2.383,90 2.220,00 

5 9-10 4.618,80 4.073,40 3.599,80 3.453,40 3.367,70 3.085,40 2.948,90 2.734,00 2.611,50 2.441,80 2.256,40 

6 11-12 4.769,60 4.205,90 3.718,10 3.558,80 3.479,80 3.183,20 3.046,70 2.803,20 2.673,50 2.480,20 2.292,50 

7 13-14 4.919,70 4.338,80 3.835,80 3.635,60 3.563,20 3.256,90 3.119,90 2.871,90 2.717,40 2.519,10 2.328,50 

8 15-16 5.070,10 4.471,60 3.925,00 3.712,80 3.646,90 3.329,70 3.192,50 2.941,10 2.761,70 2.558,00 2.364,40 

9 17-18 5.220,50 4.603,80 4.013,50 3.789,70 3.730,30 3.403,60 3.266,10 3.010,10 2.806,60 2.596,50 2.400,50 

10 19-20 5.371,10 4.736,80 4.101,70 3.867,00 3.814,40 3.476,70 3.339,10 3.078,60 2.851,30 2.615,80 2.418,70 

11 21-22 5.483,70 4.835,70 4.190,50 3.943,30 3.897,10 3.550,10 3.412,10 3.125,10 2.873,40 2.635,20 2.436,60 

12 23-24 5.597,10 4.935,00 4.249,40 3.992,70 3.953,50 3.599,20 3.461,20 3.171,00 2.895,70 2.654,70 2.454,50 

13 25-26 5.671,80 5.001,90 4.308,20 4.041,90 4.009,10 3.648,00 3.509,80 3.193,90 2.918,10 2.673,90 2.472,90 

14 27-28 5.709,80 5.034,50 4.337,90 4.063,10 4.036,90 3.672,40 3.534,00 3.216,50 2.940,10 2.694,40 2.490,90 

15 29-30 5.747,40 5.068,10 4.367,40 4.084,40 4.064,30 3.697,00 3.558,60 3.239,60 2.962,40 2.714,90 2.508,80 

16 31-32 5.784,90 5.101,00 4.397,10 4.105,90 4.092,60 3.721,00 3.582,80 3.262,90 2.985,10 2.736,20 2.527,20 

17 33- 5.822,40 5.133,90 4.426,80 4.127,40 4.120,90 3.745,00 3.607,00 3.286,20 3.007,80 2.757,50 2.545,60 
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ANHANG 3B 

GEHALTSTABELLE 

Die Gehaltstabelle ist entsprechend der Grundgehaltstabelle gem. Anhang 3azu valorisieren. 

 

gültig ab 1.1.2025, alle Werte in Euro 

 

Stufen   

Dienst-

jahre I II III IVa IV Va V VI VII VIII IX 

1 1-2 4.035,60 3.561,00 3.190,90 3.102,60 2.992,10 2.756,90 2.625,30 2.492,30 2.394,00 2.242,70 2.123,30 

2 3-4 4.125,30 3.629,40 3.253,00 3.151,00 3.047,00 2.798,50 2.664,90 2.517,80 2.425,50 2.268,70 2.138,60 

3 5-6 4.221,50 3.723,00 3.317,10 3.199,60 3.102,20 2.850,00 2.716,20 2.545,60 2.453,80 2.293,60 2.153,80 

4 7-8 4.406,80 3.886,00 3.434,00 3.302,50 3.211,70 2.946,50 2.812,40 2.629,80 2.514,60 2.351,10 2.189,50 

5 9-10 4.555,40 4.017,40 3.550,40 3.405,90 3.321,40 3.043,00 2.908,40 2.696,40 2.575,70 2.408,30 2.225,40 

6 11-12 4.704,10 4.148,10 3.667,00 3.509,90 3.432,00 3.139,40 3.004,90 2.764,70 2.636,80 2.446,20 2.261,00 

7 13-14 4.852,20 4.279,20 3.783,20 3.585,70 3.514,30 3.212,10 3.077,00 2.832,40 2.680,10 2.484,50 2.296,50 

8 15-16 5.000,50 4.410,20 3.871,00 3.661,70 3.596,80 3.284,00 3.148,70 2.900,70 2.723,80 2.522,80 2.332,00 

9 17-18 5.148,80 4.540,50 3.958,30 3.737,60 3.679,00 3.356,90 3.221,20 2.968,80 2.768,10 2.560,80 2.367,60 

10 19-20 5.297,30 4.671,80 4.045,30 3.813,90 3.762,00 3.429,00 3.293,30 3.036,30 2.812,10 2.579,90 2.385,60 

11 21-22 5.408,40 4.769,30 4.132,90 3.889,20 3.843,50 3.501,40 3.365,20 3.082,10 2.833,90 2.599,00 2.403,10 

12 23-24 5.520,20 4.867,20 4.191,10 3.937,90 3.899,10 3.549,70 3.413,70 3.127,40 2.855,80 2.618,20 2.420,80 

13 25-26 5.594,00 4.933,10 4.249,00 3.986,30 3.954,00 3.597,90 3.461,60 3.150,20 2.878,10 2.637,20 2.439,00 

14 27-28 5.631,40 4.965,40 4.278,40 4.007,30 3.981,40 3.622,00 3.485,50 3.172,30 2.899,60 2.657,40 2.456,70 

15 29-30 5.668,40 4.998,40 4.307,40 4.028,20 4.008,60 3.646,20 3.509,70 3.195,20 2.921,80 2.677,70 2.474,40 

16 31-32 5.705,40 5.031,00 4.336,70 4.049,60 4.036,40 3.670,00 3.533,60 3.218,10 2.944,10 2.698,60 2.492,50 

17 33- 5.742,40 5.063,60 4.366,00 4.071,00 4.064,20 3.693,80 3.557,50 3.241,00 2.966,40 2.719,50 2.510,60 
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ANHANG 3C 

VKA*- ZULAGEN-TABELLE GEM. E.4.11. 

Die Werte entsprechen der Differenz der Grundgehaltstabelle gem. Anhang 3a und der Gehaltstabelle gem. Anhang 3b nach ihrer Valorisierung. 

 

gültig ab 1.1.2025, alle Werte in Euro 

 

 Stu-

fen 

Dienst-

jahre I II III IVa IV Va V VI VII VIII IX 

1 1-2 56,30 49,60 44,40 43,20 41,70 38,40 36,50 34,70 33,30 31,20 29,50 

2 3-4 57,40 50,50 45,40 43,90 42,40 39,00 37,10 35,10 33,80 31,50 29,80 

3 5-6 58,70 51,90 46,30 44,50 43,20 39,70 37,80 35,50 34,10 31,90 30,00 

4 7-8 61,50 54,10 47,80 46,10 44,70 41,00 39,20 36,70 35,00 32,80 30,50 

5 9-10 63,40 56,00 49,40 47,50 46,30 42,40 40,50 37,60 35,80 33,50 31,00 

6 11-12 65,50 57,80 51,10 48,90 47,80 43,80 41,80 38,50 36,70 34,00 31,50 

7 13-14 67,50 59,60 52,60 49,90 48,90 44,80 42,90 39,50 37,30 34,60 32,00 

8 15-16 69,60 61,40 54,00 51,10 50,10 45,70 43,80 40,40 37,90 35,20 32,40 

9 17-18 71,70 63,30 55,20 52,10 51,30 46,70 44,90 41,30 38,50 35,70 32,90 

10 19-20 73,80 65,00 56,40 53,10 52,40 47,70 45,80 42,30 39,20 35,90 33,10 

11 21-22 75,30 66,40 57,60 54,10 53,60 48,70 46,90 43,00 39,50 36,20 33,50 

12 23-24 76,90 67,80 58,30 54,80 54,40 49,50 47,50 43,60 39,90 36,50 33,70 

13 25-26 77,80 68,80 59,20 55,60 55,10 50,10 48,20 43,70 40,00 36,70 33,90 

14 27-28 78,40 69,10 59,50 55,80 55,50 50,40 48,50 44,20 40,50 37,00 34,20 

15 29-30 79,00 69,70 60,00 56,20 55,70 50,80 48,90 44,40 40,60 37,20 34,40 

16 31-32 79,50 70,00 60,40 56,30 56,20 51,00 49,20 44,80 41,00 37,60 34,70 

17 33- 80,00 70,30 60,80 56,40 56,70 51,20 49,50 45,20 41,40 38,00 35,00 
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ANHANG 4A 

VEREINBARUNG BETREFFEND ABWICKLUNG  

DER GELTENDMACHUNG DES PERSÖNLICHEN RECHTS AUF MEHRARBEIT 
 

zwischen der 

 

 

[FIRMA] 

[ADRESSE] 

im Folgenden "Auftraggeber*in" genannt 

 

und dem 

 

GPA / vida 

[ADRESSE] 

im Folgenden "Auftragnehmer*in" genannt. 

 

Präambel 

Diese Vereinbarung betrifft Vollzeitbeschäftigte in betriebsratslosen Betrieben, die das im anzuwen-

denden Kollektivvertrag vorgesehene persönliche Recht, die wöchentliche Arbeitszeitverpflichtung 

um 1 (zuschlagsfreie) Mehrarbeitsstunde über die kollektivvertragliche Normalarbeitszeit zu erhö-

hen, geltend machen ("berechtigte Beschäftigte“). Gemeinsames Anliegen der Vertragsparteien ist, 

in betriebsratslosen Betrieben sicherzustellen, dass berechtigte Beschäftigte die Möglichkeit erhal-

ten, umfassend über die Vor- und Nachteile bei Inanspruchnahme dieses Rechts beraten zu werden. 

Es wird daher wie folgt vereinbart: 

Rechte und Pflichten 

Der*die Auftraggeber*in verpflichtet sich gemäß dem anzuwendenden Kollektivvertrag (C.7.2.), 

den*die Auftragnehmer*in unverzüglich zu informieren, wenn berechtigte Beschäftigte das persön-

liche Recht auf Mehrarbeit in Anspruch nehmen wollen. Der*die Auftraggeber*in hat dafür dem*der 

Auftragnehmer*in die von den betreffenden berechtigten Beschäftigten bekanntgegebenen Kon-

taktdaten (d.s. Name, Vorname, Adresse, falls vorhanden: Telefonnummer, E-Mail-Adresse) an die 

von dem*der Auftragnehmer*in bei Unterzeichnung dieser Vereinbarung bekannt gegebene E-Mail 

Adresse weiterzuleiten. 

Der*die Auftraggeber*in nimmt zur Kenntnis, dass der*die Auftragnehmer*in die berechtigten Be-

schäftigten, welche von ihrem Recht Gebrauch machen und deren Kontaktdaten von dem*der Auf-

traggeber*in an den*die Auftragnehmer*in weitergeleitet werden, kontaktieren wird und bei Zu-

stimmung des*der berechtigten Beschäftigten umfassend bezüglich des Punktes C.7.2. des Kollek-

tivvertrages (Persönliches Recht auf Mehrarbeit) berät und informiert. 

Ebenso verpflichtet sich der*die Auftraggeber*in bis längstens 31.01. eines jeden Kalenderjahres 

(beginnend daher mit Ablauf des Jahres 2021) dem*der Auftragnehmer*in bekanntzugeben, wie 

viele Personen im vorangegangenen Kalenderjahr vom persönlichen Recht auf Mehrarbeit Gebrauch 

gemacht haben bzw wie viele Personen auf dieses Recht wieder verzichtet haben. Dabei geht es aus-

schließlich um die Anzahl der jeweiligen Personen ohne Nennung von Namen und ohne Weiterlei-

tung irgendwelcher personenbezogener oder sonstigen Daten. 
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Vereinbarungsdauer 

Die Dauer dieser Vereinbarung korreliert mit der Bestimmung im anzuwendenden Kollektivvertrag 

zum persönlichen Recht auf Mehrarbeit für Betriebe ohne Betriebsrat.  

Diese Vereinbarung erlischt automatisch mit Konstituierung eines Betriebsrats. 

Datenschutzrechtliche Bestimmungen 

Der*die Auftragnehmer*in ist bei der Verarbeitung von Daten zur Wahrung des Datengeheimnisses 

im Sinne des anwendbaren Datenschutzrechts verpflichtet. Der*die Auftragnehmer*in sichert ferner 

zu, dass er*sie die mit der Datenverarbeitung betrauten Personen mit den für sie maßgeblichen 

Bestimmungen des Datenschutzes vertraut macht und sie auf das Datengeheimnis iSd. anwendba-

ren Datenschutzrechts verpflichtet hat. Das Datengeheimnis besteht auch nach Beendigung dieses 

Vertrags und der Tätigkeit der Personen fort. 

Der*die Auftragnehmer*in verpflichtet sich, die technischen und organisatorischen Maßnahmen zu 

treffen, die erforderlich sind, um die Einhaltung des anwendbaren Datenschutzrechts sicherzustel-

len. Maßnahmen sind erforderlich, wenn der Aufwand in angemessenem Verhältnis zum angestreb-

ten Schutzniveau steht. Da technische und organisatorische Maßnahmen der Weiterentwicklung un-

terliegen, ist es dem*der Auftragnehmer*in gestattet, alternative Maßnahmen umzusetzen, sofern 

dabei das vorgeschriebene Schutzniveau nicht unterschritten wird. 

Nach Beendigung der Beratungs- bzw Informationstätigkeiten gem. Punkt 1.2. dieser Vereinbarung 

hat der*die Auftragnehmer*in die erhaltenen Kontaktdaten unverzüglich zu löschen.  

Schlussbestimmungen 

Für Nebenabreden ist die Schriftform erforderlich. Dies gilt auch für den Verzicht auf dieses Schrift-

formerfordernis. 

Es wird ausdrücklich festgehalten, dass die individuelle Zustimmungserklärung der berechtigten Be-

schäftigten zur Weitergabe ihrer Kontaktdaten vom/von der Auftraggeber*in an den*die Auftragneh-

mer*in gesondert in schriftlicher Form einzuholen ist. 

Sollten einzelne Teile dieser Vereinbarung unwirksam sein, so berührt dies die Wirksamkeit der üb-

rigen Regelungen nicht. 

 

 

 

 ....................................................................... , am  ....................................................................... 

 

 .......................................................................    ....................................................................... 

 Ort    Datum 

 

 

 Auftraggeber*in:    Für den*die Auftragnehmer*in: 

 

 

 

 [Firmenstempel]    [Firmenstempel] 

 Vorname Nachname    Vorname Nachname 
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ANHANG 4B 

VEREINBARUNG BETREFFEND DATENWEITERGABE: 

BERATUNGSANGEBOT BEI GELTENDMACHUNG DES PERSÖNLICHEN RECHTS AUF MEHRAR-

BEIT 
 

zwischen 

 

 

[Beschäftigte*r] 

[ADRESSE] 

im Folgenden "Auftraggeber*in" genannt 

 

und der 

 

GPA / vida 

[ADRESSE] 

im Folgenden "Auftragnehmer*in" genannt. 

 

Präambel

Diese Vereinbarung betrifft Vollzeitbeschäftigte in betriebsratslosen Betrieben, die das im anzuwen-

denden Kollektivvertrag vorgesehene persönliche Recht, die wöchentliche Arbeitszeitverpflichtung 

um 1 (zuschlagsfreie) Mehrarbeitsstunde über die kollektivvertragliche Normalarbeitszeit zu erhö-

hen, geltend machen ("berechtigte Beschäftigte“). Gemeinsames Anliegen der Vertragsparteien ist, 

in betriebsratslosen Betrieben sicherzustellen, dass berechtigte Beschäftigte die Möglichkeit erhal-

ten umfassend über die Vor- und Nachteile bei Inanspruchnahme dieses Rechts beraten zu werden. 

Es wird daher wie folgt vereinbart: 

Rechte und Pflichten 

Der*die Auftraggeber*in erteilt seine*ihre ausdrückliche Zustimmung, dass der*die Arbeitgeber*in 

seine*ihre Kontaktdaten (d.s. Name, Vorname, Adresse, falls vorhanden: Telefonnummer, E-Mail-

Adresse) an den*die Auftragnehmer*in weitergibt, damit diese*r iSd Präambel beratend tätig wer-

den kann. 

Der*die Auftragnehmer*in verpflichtet sich, soweit und solange dies von dem*der Auftraggeber*in 

gewollt wird, zur umfassenden Betreuung des*der Auftraggeber*in gem. C.7.2., darunter fallen ins-

besondere Information und Beratung. Er*Sie erbringt dies als reine Serviceleistung. 

Widerrufsmöglichkeit 

Der*die Auftraggeber*in hat das Recht, seine*ihre Zustimmung zur Weitergabe seiner*ihrer Kontakt-

daten an den*die Auftragnehmer*in jederzeit für die Zukunft ohne Angabe von Gründen zu widerru-

fen. Sollte eine Zustimmung widerrufen werden, hat dies der*die Auftragnehmer*in dem*der jewei-

ligen Arbeitgeber*in unverzüglich mitzuteilen.  
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Datenschutzrechtliche Bestimmungen 

Der*die Auftragnehmer*in ist bei der Verarbeitung von Daten zur Wahrung des Datengeheimnisses 

im Sinne des anwendbaren Datenschutzrechts verpflichtet. Der*die Auftragnehmer*in sichert ferner 

zu, dass er*sie die mit der Datenverarbeitung betrauten Personen mit den für sie maßgeblichen 

Bestimmungen des Datenschutzes vertraut macht und sie auf das Datengeheimnis iSd. anwendba-

ren Datenschutzrechts verpflichtet hat. Das Datengeheimnis besteht auch nach Beendigung dieses 

Vertrags und der Tätigkeit der Personen fort. 

Der*die Auftragnehmer*in verpflichtet sich, die technischen und organisatorischen Maßnahmen zu 

treffen, die erforderlich sind, um die Einhaltung des anwendbaren Datenschutzrechts sicherzustel-

len. Maßnahmen sind erforderlich, wenn der Aufwand in angemessenem Verhältnis zum angestreb-

ten Schutzniveau steht. Da technische und organisatorische Maßnahmen der Weiterentwicklung un-

terliegen, ist es dem*der Auftragnehmer*in gestattet, alternative Maßnahmen umzusetzen, sofern 

dabei das vorgeschriebene Schutzniveau nicht unterschritten wird. 

Nach Beendigung der Kontaktaufnahme bzw der Beratungstätigkeit im Sinne dieser Vereinbarung 

hat der Auftragnehmer die erhaltenen Kontaktdaten unverzüglich zu löschen.  

 

 

 ....................................................................... , am  ....................................................................... 

 

 .......................................................................    ....................................................................... 

 Ort   Datum 

 

 

 Auftraggeber*in:    Für den*die Auftragnehmer*in: 

 

 

 

 [Firmenstempel]    [Firmenstempel] 

 Vorname Nachname    Vorname Nachname 

 

 

 

 

Weiterzuleitende Kontaktdaten: 

Vorname  

Nachname  

Telefonnummer  

Postanschrift  

E-Mail-Adresse  
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ANHANG 5 

ÜBERTRAGUNG VON ZEITGUTHABEN (ZGH) BEI TEILZEITANSTELLUNGEN 
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Wien, 27. November 2024 

 

 

 

Verein karitativer Arbeitgeber*innen 
 

 

 

 Mag. Edith Pfeiffer Mag. Alexander Bodmann 

 Geschäftsführerin  Vorsitzender 

 

Österreichischer Gewerkschaftsbund 

Gewerkschaft GPA 
 

 

 

 Barbara Teiber, MA Karl Dürtscher 

 Vorsitzende Bundesgeschäftsführer 

 

Gewerkschaft GPA 

Wirtschaftsbereich Kirchen & Religionsgemeinschaften & deren Einrichtungen 
 

 

 

 Christa Seidl-Raffl Stefan Kraker 

 Wirtschaftsbereichsvorsitzende Vorsitzender des Verhandlungsgremiums 

 

 

 

Mag. Andreas Laaber 

Wirtschaftsbereichssekretär 

 

Österreichischer Gewerkschaftsbund 

Gewerkschaft VIDA 
 

 

 

 Roman Hebenstreit Mag.a Anna Daimler 

 Vorsitzender Generalsekretärin  

 

Gewerkschaft VIDA 

Fachbereich Soziale Dienste  
 

 

 

 Sylvia Gassner Michaela Guglberger 

 Fachbereichsvorsitzende  Fachbereichssekretärin  
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Zusatzkollektivvertrag 
für  

den Pflegezuschuss 2025 zum Kollektivvertrag 
Verein karitativer Arbeitgeber*innen 

 
 

Vertragschließende 
 
Dieser Kollektivvertrag wird abgeschlossen zwischen dem Verein karitativer Arbeitgeber*innen ei-
nerseits  
 
und dem  
 
Österreichischen Gewerkschaftsbund, Gewerkschaft GPA, Alfred-Dallinger-Platz 1, 1030 Wien, Ge-
werkschaft VIDA, Johann-Böhm-Platz 1, 1020 Wien,  
andererseits. 
 
 

Präambel 
 

Aufgrund des Bundesgesetzes, mit dem ein Pflegefonds eingerichtet und ein Zweckzuschuss 
an die Länder zur Sicherung und zum bedarfsgerechten Aus- und Aufbau des Betreuungs- und 
Pflegedienstleistungsangebotes in der Langzeitpflege für die Jahre 2011 bis 2028 gewährt wird 
(Pflegefondsgesetz – PFG) gebührt den Beschäftigten für das Kalenderjahr 2024 ein Pflegezu-
schuss nach Maßgabe der nachstehenden Bestimmungen. 
 
 

§ 1  Geltungsbereich 
 

Abs.1)  Räumlich  
Für das Gebiet der Republik Österreich. 
 

Abs.2)  Fachlich  
Für alle Betriebe des Vereins karitativer Arbeitgeber*innen, soweit diese  
lit.a) Krankenanstalten gemäß § 2 Abs. 1 des Bundesgesetzes über Krankenanstalten und 

Kuranstalten, BGBl. Nr. 1/1957,  
lit.b) teilstationäre und stationäre Einrichtungen der Langzeitpflege nach landesgesetzlichen 

Regelungen,  
lit.c) mobile Betreuungs- und Pflegedienste nach landesgesetzlichen Regelungen,  
lit.d) mobile, teilstationäre und stationäre Einrichtungen der Behindertenarbeit nach landes-

gesetzlichen Regelungen, oder  
lit.e)  Kureinrichtungen nach landesgesetzlichen Regelungen,  

sind. 
 

Abs.3)  Persönlich 
Beschäftigte, die in den persönlichen Geltungsbereich des Kollektivvertrags Verein karita-

tiver Arbeitgeber*innen fallen und folgenden Berufsgruppen (auch leitend oder anleitend) an-
gehören: 
 

lit.a) Angehörige des gehobenen Dienstes für Gesundheits- und Krankenpflege gemäß 
GuKG (DGKP), 
 

lit.b) Angehörige der Pflegefachassistenz gemäß GuKG (PFA),  
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lit.c) Angehörige der Pflegeassistenz gemäß GuKG (PA) sowie  
 

lit.d) Angehörige der Sozialbetreuungsberufe nach der Vereinbarung gemäß Art. 15a- B-
VG. Das sind - Diplom-Sozialbetreuer*innen mit dem Schwerpunkt Altenarbeit (Dip-
lom-Sozialbetreuer*innen A), mit dem Schwerpunkt Familienarbeit (Diplom-Sozialbe-
treuer*innen F), mit dem Schwerpunkt Behindertenarbeit (Diplom-Sozialbetreuer*in-
nen BA) oder mit dem Schwerpunkt Behindertenbegleitung (Diplom-Sozialbetreuer*in-
nen BB), Fach-Sozialbetreuer*innen mit dem Schwerpunkt Altenarbeit (Fach-Sozial-
betreuer*innen A), mit dem Schwerpunkt Behindertenarbeit (Fach-Sozialbetreuer*in-
nen BA), mit dem Schwerpunkt Behindertenbegleitung (Fach-Sozialbetreuer*innen 
BB) sowie Heimhelfer*innen (auch mit Verwendung als Alltagsbegleiter*innen). 

 
lit.e) Angehörige der Sozialbetreuungsberufe, die vor In-Kraft-Treten der Vereinbarung ge-

mäß Art. 15a B-VG zwischen dem Bund und den Ländern über Sozialbetreuungsbe-
rufe gleichwertige Qualifikationen im Sinne der jeweiligen landesgesetzlichen Bestim-
mung zu Sozialbetreuungsberufen erworben haben. 

 
 

§ 2  Pflegezuschuss 2025 
 

Abs.1)  Im Jahr 2025 gebührt als Pflegezuschuss ein monatlicher Betrag in der Höhe von 
€ 135,50 für Vollzeitbeschäftigte, der mit dem Monatsentgelt auszuzahlen ist. Beschäftigte, 
die von ihrem persönlichem Recht auf Mehrarbeit (PRAM) gemäß C.7 des anzuwendenden 
Kollektivvertrages Gebrauch gemacht haben, erhalten einen um 2,7% erhöhten Pflegezu-
schuss pro Monat. Teilzeitbeschäftigte erhalten den Pflegezuschuss aliquot entsprechend 
ihrem Beschäftigungsausmaß.  
 

Abs.2)  Leistet der*die Arbeitgeber*in auf Basis der Richtlinien des Landes eine Zahlung in 
einem den in Abs 1) genannten Betrag übersteigendem Ausmaß, so gilt der Gesamtbetrag 
des Pflegezuschusses als auf Grundlage dieses Kollektivvertrages als lohngestaltende Vor-
schrift im iSd EEZG als gewährt.  
 

Abs.3)  Der Pflegezuschuss gebührt zusätzlich zu allen bestehenden Entgeltbestandteilen, 
wie Überzahlungen, Zulagen, Zuschlägen und Aufzahlungen und ist somit auf diese nicht 
anzurechnen. 
 

Abs.4)   Der Pflegezuschuss ist grundsätzlich mit dem Monatsgehalt/-lohn zur Auszahlung 
zu bringen, spätestens jedoch im der Akontierung der Mittel durch die zuständige Gebiets-
körperschaft folgenden Kalendermonat. 
 

Abs.5)  Der Pflegezuschuss wird bei der Berechnungsgrundlage der Sonderzahlungen (Ur-
laubszuschuss und Weihnachtsremuneration bzw. 13. und 14. Monatsgehalt) berücksich-
tigt. 
 
 

§ 3  Geltungsdauer 
 

Dieser Kollektivvertag tritt mit 1. Jänner 2025 in Kraft und endet am 31. Dezember 2025, ohne 
dass es einer Kündigung bedarf. Die Verfallsfrist richtet sich nach den Bestimmungen des Kol-
lektivvertrages des Vereins der karitativen Arbeitgeber*innen.  
 
 

*************************** 
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Wien, am 27.November 2024 
 

Verein karitativer Arbeitgeber*innen 
 
 
 
 
Mag. Edith Pfeiffer Mag. Alexander Bodmann 
Geschäftsführerin  Vorsitzender 
 
 

Österreichischer Gewerkschaftsbund 
Gewerkschaft GPA 

 
 
 
 
Barbara Teiber, MA Karl Dürtscher 
Vorsitzende Bundesgeschäftsführer 
 
 

Gewerkschaft GPA, Wirtschaftsbereich Kirchen & Religionsgemeinschaften & 
deren Einrichtungen 

 
 
 
 
Christa Seidl-Raffl Stefan Kraker 
Wirtschaftsbereichsvorsitzende Vorsitzender des Verhandlungsgremiums 
 
 
 
 

Mag. Andreas Laaber 
Wirtschaftsbereichssekretär 

 
 

Österreichischer Gewerkschaftsbund 
Gewerkschaft VIDA 

 
 
 
 
Roman Hebenstreit Mag.a Anna Daimler 
Vorsitzender Generalsekretärin  
 
 

Gewerkschaft VIDA, Fachbereich Soziale Dienste 
 
 
 
 
Sylvia Gassner Michaela Guglberger 
Fachbereichsvorsitzende  Fachbereichssekretärin  


